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Wichtige Informationen der Verwaltung
Verwaltung: Amt Schönberger Land
Anschrift: Am Markt 15, 23923 Schönberg
Telefon: 038828 330-0
E-Mail: info@schoenberger-land.de
Web: www.schoenberger-land.de
Online-Dienste: https://www.schoenberger-land.de/online
Mängelmelder: https://schoenberger-land.de/mängelmelder
Bewerbungen: bewerbung@schoenberger-land.de

Servicezeiten der Verwaltung
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und
Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Hierfür steht Ihnen die Online-Terminvergabe zur Verfügung oder Sie erreichen uns telefonisch bzw. per E-Mail.
Persönlicher Besuch im Einwohnermeldeamt und Ordnungsamt nur mit Terminvereinbarung- Einwohnermeldeamt donners-
tags ohne Termine!
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Anliegen ausschließlich während der geltenden Servicezeiten erfolgt. Ein An-
spruch auf eine Bearbeitung am selben Tag besteht nicht. Bei erhöhtem Besucheraufkommen kann es zu längeren Wartezeiten 
oder einer Begrenzung der Annahme kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Rufnummernverzeichnis FB I: e-Mail-Adresse:
Amtsblatt 330-1102 / 1108 amtsblatt@schoenberger-land.de
Bürgerinformation 330 - 0 info@schoenberger-land.de
Standesamt 330 - 1110 / 1111 standesamt@schoenberger-land.de
Rufnummernverzeichnis FB II:
Amtskasse 330 - 1201 / 1211 / 1116 kasse@schoenberger-land.de
Anliegerbescheinigungen 330 - 1214 abgaben@schoenberger-land.de
Finanzverwaltung 330 - 1200 / 1206 / 1208 / 

1210 / 1213
haushalt@schoenberger-land.de

Steuerabteilung 330 - 1204 / 1205 / 1209 abgaben@schoenberger-land.de
Vollstreckung 330 - 1202 / 1203 kasse@schoenberger-land.de
Rufnummernverzeichnis FB III:
Ordnungsamt 330 - 1300 / 1310 ordnungsamt@schoenberger-land.de
Brandschutz 330 - 1311
Termine Einwohnermeldeamt 330 - 3000
Einwohnermeldeamt 330 - 1303 / 1304 / 1307 meldeamt@schoenberger-land.de
Gewerbe 330 - 1309 gewerbeamt@schoenberger-land.de
Straßenverkehr / Winterdienst 330 - 1301 Verkehrsangelegenheiten @schoenberger-land.de
ruhender Verkehr / Fischerei 330 - 1305 owi@schoenberger-land.de
Wohngeld 330 - 1308 / 1305 wohngeld@schoenberger-land.de
Wahlen 330 - 5100 wahlen@schoenberger-land.de
Rufnummernverzeichnis FB IV:
Bauanträge 330 - 1401
Bauleitplanung 330 - 1410 / 1415 bauleitplanung@schoenberger-land.de
Vermietung kommunaler Liegenschaften 330 - 1407 / 1409 gebaeudebewirtschaftung@schoenberger-land.de

Sprechstunde Schiedsstelle
Beratungstermine können telefonisch oder per  
E-Mail vereinbart werden. Telefon: 0163-50 70 542 / 
E-Mail: schiedsstelle@schoenberger-land.de
Servicezeiten des Standesamtes nach vorheriger 
Terminvereinbarung:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 09.00 bis 12:00 Uhr, 
zusätzlich Dienstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Don-
nerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Die nächste Ausgabe Uns Amtsblatt
erscheint am 26. Juni 2026.

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge
ist der 15. Juni 2026.
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Gemäß § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Um-
weltverträglichkeitsprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Um-
weltbericht nach § 2a, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 
10a Abs. 1 BauGB abgesehen.
Der Entwurf der Satzung über die 10. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 3 „Krützkamp“ wurde von der Gemeindevertretung 
Lüdersdorf am 28.04.2026 gebilligt.
Die Beteiligungsunterlagen des Entwurfes der 10. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 und dessen Begründung werden 
in der Zeit

vom 10.06.2026 bis einschließlich 14.07.2026
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht.
Die vorgenannten Unterlagen einschließlich ihrer Bekanntma-
chung können auf der Internetseite des Amtes Schönberger 
Land unter https://www.schoenberger-land.de/Bekanntma-
chungen/Auslegungen und im zentralen Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal) 
unter https://www.bauportal-mv.de während der Dauer der 
Veröffentlichung (Veröffentlichungsfrist) eingesehen werden.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die o.g. Un-
terlagen während der Veröffentlichungsfrist als weitere leicht 
zu erreichende Zugangsmöglichkeit im Amt Schönberger Land, 
Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 1. OG an der Aushangtafel 
in 23923 Schönberg während folgender Zeiten
Montag - Donnerstag:von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Dienstag: von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag: von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und darüber hinaus innerhalb der Dienstzeiten nach vorheri-
ger Terminabstimmung (038828 / 330-1410) zur Einsichtnahme 
öffentlich ausgelegt.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen vorzugsweise elektronisch an die 
E-Mailadresse bauleitplanung@schoenberger-land.de über-
mittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen aber 
auch auf anderem Wege schriftlich an das Amt Schönberger 
Land, Am Markt 15, 23923 Schönberg oder während der ange-
gebenen Zeiten sowie im Rahmen des vereinbarten Termins 
im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV 
– Bauen und Gemeindeentwicklung, 23923 Schönberg auch zur 
Niederschrift abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
und § 4a Abs. 5 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Lüders-
dorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist.
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind.

Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1e der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V). Sofern die Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben abgegeben wird, erhält der 
Absender keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Auf 
die Datenschutzerklärung des Amtes Schönberger Land wird 
ausdrücklich aufmerksam gemacht http://www.schoenberger-
land.de/Datenschutzerklärung.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Bekanntmachungen einsehbar.

Lüdersdorf, den 19.05.2026

gez. Prof.a.D. Dr. Huzel (Siegel)
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

Amt Schönberger Land
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde 
 Lüdersdorf
Betrifft: Satzung über die 10. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 3 „Krüzkamp“ der Gemeinde  
Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg

hier: Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
zum gemäß § 3 Absatz 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ih-
rer Sitzung am 28.04.2026 den Beschluss über die Aufstellung 
der Satzung über die 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Krützkamp“ für die 3 Teilbereiche östlich der Straße Eschen-
weg zwischen der Bebauung Eschenweg 59 und Heideweg 18 
(Teilbereich A) und Eschenweg 51 und 53 (Teilbereich B) sowie 
östlich der Straße Krüzkamp zwischen der Bebauung Krüzkamp 
21 und 23 (Teilbereich C) beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 ist im Übersichtsplan dargestellt.

Mit der Aufstellung der Satzung über die 10. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 „Krützkamp“ möchte die Gemeinde 
Lüdersdorf die planungsrechtliche Änderung der derzeit als 
öffentlichen Grünfläche festgesetzten Flächen zu einem reinen 
Wohngebiet (WR) sowie zu privaten Grünflächen umsetzen. Die 
Überführung in private Zuständigkeit dient dazu, den bei der 
Gemeinde liegenden Pflege- und Entwicklungsaufwand zu re-
duzieren, ohne dass sich hierdurch die funktionale Bedeutung 
für das Umfeld verändert.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt 
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung.
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Die dem Bebauungsplan Nr. 17 „Bookhorstkoppel“ der Gemein-
de Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg zugrunde liegenden DIN-
Vorschriften (DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 
1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz 
im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen“), auf die in den Planunterlagen Bezug genom-
men wird, können im Amt Schönberger Land Dassower Straße 4, 
Fachbereich IV-Bauen und Gemeindeentwicklung, 23923 Schön-
berg, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
eingesehen werden.
Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird auf folgendes 
hingewiesen:
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden:
1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 
17 „Bookhorstkoppel“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil 
Herrnburg schriftlich gegenüber der Gemeinde Lüdersdorf 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe durch den Bebauungsplan 
Nr. 17 „Bookhorstkoppel“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil 
Herrnburg schriftlich gegenüber der Gemeinde Lüdersdorf in 
eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg – Vorpommern ist eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Lüdersdorfgeltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann hiervon abweichend stets geltend 
gemacht werden.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Bekanntmachungen einsehbar.
Lüdersdorf, den 19.05.2026
gez. Prof.a.D. Dr. Huzel (Siegel)
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde  
Lüdersdorf
Betrifft: Fortschreibung des Landschaftsplans 2026 der 
Gemeinde Lüdersdorf

hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung mit 
dem Entwurf des Landschaftsplanes der Gemeinde 
Lüdersdorf

Die Gemeinde Lüdersdorf führt die Fortschreibung des Land-
schaftsplanes für ihr Gemeindegebiet durch. Hierzu wurden be-
reits die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. Unter Würdigung der im Rahmen 
dieses Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen 
und Hinweise wurde der Entwurf des Landschaftsplanes überar-
beitet. Die Ergebnisse der Beteiligung wurden dabei berücksich-
tigt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in der 
gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung, Bau, Verkehr und Umwelt am 23. April 2026 beschlossen, 
den Entwurf des Landschaftsplanes einschließlich Umweltbericht 
öffentlich auszulegen sowie die Öffentlichkeit, die Behörden und 
die sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut zu beteiligen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kinder und 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde  
Lüdersdorf
Betrifft: Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 
„Bookhorstkoppel“ der Gemeinde Lüdersdorf  
im Ortsteil Herrnburg

hier: Rückwirkende Bekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 28.04.2026 für den Bebauungsplan Nr. 
17 „Bookhorstkoppel“ die Durchführung eines ergänzenden Ver-
fahrens gemäß § 214 Abs. 4 BauGB beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 
„Bookhorstkoppel“ wird wie folgt begrenzt:
- nördlich: durch Aufforstungs- und Waldflächen,
- östlich: durch einen bepflanzten Graben und das LSG 

„Palinger Heide und Halbinsel Teschow“,
- südlich: durch die Bahnstecke Lübeck- Bad Kleinen- 

Strasburg und stillgelegte Gleisanlagen,
- westlich: durch die Anlage für betreutes Wohnen in der Straße 

„Am Bahnhof“ Nr. 3 und das Einkaufszentrum.
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 17 sind dem nachfolgenden Übersichtsplan zu 
entnehmen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf beschließt 
im Rahmen des ergänzenden Verfahrens nach § 214 Abs. 4 BauGB 
die Aufhebung des Beschlusses Nr. 4/0280/2025 vom 29.07.2025 
zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 „Bookhorstkoppel“ 
der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ih-
rer Sitzung am 28.04.2026 den Bebauungsplan Nr. 17 „Book-
horstkoppel“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg, 
bestehend aus der Planzeichnung Teil (A) und den textlichen 
Festsetzungen im Text-Teil (B) mit den örtlichen Bauvorschrif-
ten, erneut als Satzung beschlossen.
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 „Bookhorstkoppel“ 
der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB erneut bekannt gemacht und der 
Bebauungsplan gemäß § 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend zum 
29.08.2025 in Kraft gesetzt.
Alle Interessierten können die Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 17 „Bookhorstkoppel“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil 
Herrnburg, die Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung dazu von diesem Tage an im Amt Schönberger Land, Dasso-
wer Straße 4, Fachbereich IV-Bauen und Gemeindeentwicklung, 
23923 Schönberg während der Öffnungszeiten für den Publi-
kumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und 
die zusammenfassende Erklärung werden ergänzend in das 
Internet unter der Adresse https://www.schoenberger-land.
de/Bekanntmachungen sowie in das zentrale Internetportal 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungs-
portal M-V) unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de 
eingestellt.
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erfolgten Fortschreibung wurden Themen wie Biotopverbund, 
Natura 2000, Ausgleich und Ersatz, Erholung, Land- und Forst-
wirtschaft, Wasserrahmenrichtlinie, Klimaanpassungsstrategie 
und Erneuerbare Energien ebenso aufgenommen, wie Satzungen 
(Bauleitpläne) und diverse übergeordnete Rahmenpläne.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Bekanntmachungen einsehbar.
Lüdersdorf, den 19.05.2026
gez. Prof. a.D. Dr. Huzel (Siegel)
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dassow
Betrifft: Bebauungsplan Nr. 46  
„Ansiedlung Lebensmittel-Vollsortimenter“

hier: Bekanntmachung der Planaufstellung gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 
24.03.2026 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 mit der 
Gebietsbezeichnung „Ansiedlung Lebensmittel-Vollsortimen-
ter“ beschlossen.
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1,4 ha liegt im Nordos-
ten des Stadtgebietes sowie unmittelbar westlich des Kreu-
zungspunktes der Bundesstraße B 105 und der „Grevesmüh-
lener Straße“. Die genaue Lage des Geltungsbereiches ist dem 
Übersichtsplan zu entnehmen.

Übersichtsplan

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, 
© GeoBasis DE/M-V 2026
Mit dem Bebauungsplan Nr. 46 beabsichtigt die Stadt Dassow, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
eines Lebensmittel-Vollsortimenters zu schaffen. Die Versor-
gungsinfrastruktur für die ortsansässige Bevölkerung und für 
das Umland soll so verbessert werden.

Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind und sich im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung äußern können.
Der Entwurf der Fortschreibung des Landschaftsplans der Ge-
meinde Lüdersdorf und der zugehörige Erläuterungstext sowie 
die Karte „Entwurf“ im Maßstab 1:10.000 liegen in der Zeit:

vom 10.06.2026 bis einschließlich 14.07.2026
im Internet öffentlich aus.
Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internetseite des 
Amtes Schönberger-Land unter der Adresse www.schoenberger-
land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen während der Dauer 
der Veröffentlichung eingesehen werden.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die oben genann-
ten Planunterlagen während des Veröffentlichungszeitraumes 
als weitere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 
4, Fachbereich IV, 1. OG, an der Aushangtafel, in 23923 Schönberg, 
während folgender Zeiten:
Montag - Donnerstag:	 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Dienstag:	 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag:	 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.-Nr. 
038828/330-1410) zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.
Die Stellungnahmen sollen vorzugsweise elektronisch per E-
Mail an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@schoenberger-land.
de übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen 
aber auch auf anderem Wege schriftlich an das Amt Schönberger 
Land, Am Markt 15, 23923 Schönberg oder während der ange-
gebenen Zeiten sowie im Rahmen eines vereinbarten Termins 
im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV 
– Bauen und Gemeindeentwicklung, 23923 Schönberg auch zur 
Niederschrift abgegeben werden.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB 
und dem DSG M-V) Datenschutzgesetz für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V). Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Gesetzliche und fachliche Grundlagen der Landschaftsplanung
Ein Landschaftsplan beinhaltet gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) Aussagen über den vorhandenen und den 
zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft. Er hat nach § 1 
BNatSchG die Aufgabe, die für die Gemeindegebiet relevanten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu konkretisieren 
und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser 
Ziele gemäß § 9 Abs. 3 BNatSchG aufzuzeigen.
Der Landschaftsplan ist ein Fachplan zum Flächennutzungsplan 
bzw. zu den Bebauungsplänen der Gemeinde. Die Inhalte der Land-
schaftspläne „sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bau-
gesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen 
oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in 
die Bauleitpläne aufgenommen werden.“ (§ 11 (3) BNatSchG) Der 
Landschaftsplan stellt insofern auch eine wichtige Grundlage für 
die Umweltprüfung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungs-
pläne und für die Strategische Umweltprüfung weiterer Pläne dar.
Der Landschaftsplan ist gemäß § 11 Abs. 1 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) für das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen.

Fortschreibungspflicht für Landschaftspläne
Gemäß § 11 Abs. 4 BNatSchG sind Landschaftspläne mindestens 
alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen sind, ob und in welchem 
Umfang […] eine Fortschreibung des Landschaftsplans erforder-
lich ist. Dies gilt insbesondere, sobald und soweit wesentliche 
Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum ein-
getreten, vorgesehen oder zu erwarten sind.
Die Gemeinde Lüdersdorf hat im Jahr 2004 einen Landschaftsplan 
aufgestellt, der zum damaligen Zeitpunkt in den Flächennut-
zungsplan integriert wurde. Aufgrund von wesentlichen Verände-
rungen in der naturräumlichen Ausstattung des Gemeindegebiets 
und veränderter Flächennutzungen im Verlauf der letzten 20 Jah-
re sowie aufgrund veränderter rechtlicher und gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen sind die Zielvorstellungen des Landschafts-
planes gem. § 11 Abs. 4 BNatSchG fortzuschreiben. In der jetzt 
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Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen vorzugsweise elektronisch per E-
Mail an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@schoenberger-land.
de übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen 
aber auch auf anderem Wege schriftlich an das Amt Schönberger 
Land, Am Markt 15, 23923 Schönberg oder während der ange-
gebenen Zeiten sowie im Rahmen eines vereinbarten Termins 
im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV 
– Bauen und Gemeindeentwicklung, 23923 Schönberg auch zur 
Niederschrift abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Außenbereichssatzung der Stadt 
Dassow unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Das-
sow deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Außenbereichs-
satzung nicht von Bedeutung ist. Zusätzlich ist der Inhalt die-
ser Bekanntmachung in das Internet unter der Adresse www.
schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/ und in das zentrale 
Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und 
Planungsportal M-V) unter der Adresse https://www.bauportal-
mv.de eingestellt.
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
e Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und dem Landesdaten-
schutzgesetz-DSG M-V. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Auf die Datenschutzerklärung des Amtes 
Schönberger Land wird hingewiesen. http://www.schoenberger-
land.de/Datenschutzerklärung
Dassow, den 19.05.2026
gez. Kerstin Weiss (Siegel)
Bürgermeisterin der Stadt Dassow

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dassow
Betrifft: Ergänzungssatzung der Stadt Dassow für 
einen Teilbereich in Vorwerk gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 
24.03.2026 den Beschluss zur Aufstellung der Ergänzungssat-
zung der Stadt Dassow für einen Teilbereich in Vorwerk gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB gefasst.
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung umfasst die Flur-
stücke 95/1 und 95/2 der Flur 1 Gemarkung Vorwerk.
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung wird wie folgt be-
grenzt:
- im Osten: durch die Klützer Straße, Landesstraße L01,
- im Süden: durch die Zufahrt zur Motocrossanlage,
- im Westen: durch unbebaute Grundstücke,
- im Norden: durch das bebaute Grundstück 

Klützer Straße 59.
Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ist dem 
nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amt 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Amt-Schoenberger-Land/Bekanntmachungen/ einsehbar.
Dassow, den 19.05.2026
gez. Kerstin Weiss (Siegel)
Bürgermeisterin der Stadt Dassow

Der Bebauungsplan Nr. 46 wird im Regelverfahren gemäß § 2 
BauGB aufgestellt.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 wird hiermit gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Amtes 
Schönberger Land unter https://www.schoenberger-land.de/
Bekanntmachungen einsehbar.
Dassow, den 19.05.2026
gez. Kerstin Weiss (Siegel)
Bürgermeisterin der Stadt Dassow

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dassow
Betrifft: Außenbereichssatzung der Stadt Dassow  
für einen Teilbereich westlich der Ortslage Pötenitz  
an der K 45 gemäß § 35 Abs. 6 BauGB

hier: Bekanntmachung der erneuten Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. §13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Der von der Stadtvertretung der Stadt Dassow in der Sitzung 
am 24.03.2026 gebilligte und zur erneuten Veröffentlichung 
bestimmte Entwurf der Außenbereichssatzung für einen Teilbe-
reich westlich der Ortslage Pötenitz an der K 45 und der erneute 
Entwurf der Begründung werden gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m. § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 10.06.2026 bis einschließlich 14.07.2026
im Internet veröffentlicht.
Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internetseite des 
Amtes Schönberger-Land unter der Adresse www.schoenberger-
land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen während der Dauer 
der Veröffentlichung (Veröffentlichungsfrist) eingesehen werden.
Die Unterlagen stehen auch im zentralen Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal) 
unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de während der 
Veröffentlichungsfrist zur Verfügung.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die oben ge-
nannten Planunterlagen während der Veröffentlichungsfrist 
als weitere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Dassower 
Straße 4, Fachbereich IV, 1. OG, an der Aushangtafel, in 23923 
Schönberg, während folgender Zeiten:
Montag - Donnerstag:	 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Dienstag:	 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag:	 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.-
Nr. 038828/330-1410) zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Außen-
bereichssatzung sind dem nachfolgenden Übersichtsplan zu 
entnehmen.

Übersichtsplan
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Biotop- und Lebensraumkartierung M-V 2026 
(BLRTK)
Hintergrundinformationen
Im Land Mecklenburg-Vorpommern stehen eine Reihe von Bioto-
pen und Geotopen, die selten oder typisch für die Landschaften 
sind, unter besonderem Schutz, um sie vor Zerstörung oder 

Beeinträchtigung zu bewahren. Das Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) 
hat die Aufgabe, diese gesetzlich geschützten Biotope und Geo-
tope landesweit zu erfassen und in einem Verzeichnis zu führen.
Seit 2013 wird die zwischen 1996 bis 2011 erfolgte, erste landes-
weite Erfassung der nach § 20 Naturschutzausführungsgesetz 
(NatSchAG M-V) gesetzlich geschützten Biotope in Mecklenburg-
Vorpommern (M-V) durch Geländeerhebungen aktualisiert. Dies 
erfolgt durch vom LUNG M-V beauftragte, fachkundige Biotop-
kartiererinnen und - kartierer.
Mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
im Juli 2022 sind in Mecklenburg-Vorpommern weitere Bioto-
pe nach § 30 Abs. 2 Satz 2 P. 7 BNatSchG gesetzlich geschützt: 
Magere Flachland-Mähwiesen (gemäß Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG), Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern.
Im Jahr 2026 erfolgen Kartierungen in ausgewählten Bereichen 
größtenteils außerhalb von FFH-Gebieten. Hierbei werden auch 
die nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) ge-
schützten Lebensraumtypen (LRT) erfasst und bewertet. Die 
Lebensraumtypen bestehen weitestgehend aus gesetzlich 
geschützten Biotopen. Weitere Informationen zu geschützten 
Biotopen und FFH-Lebensraumtypen in M-V erhalten Sie auf der 
Homepage des LUNG:

www.lung.mv-regierung.de/fachinformationen/ 
natur-und-landschaft/lebensraumschutz

Das Biotopverzeichnis aller zwischen 1996 und 2012 landesweit 
kartierten gesetzlich geschützten Biotope des Landes M-V kann 
im Kartenportal Umwelt eingesehen werden (Pfad: Naturschutz/
Biotope/Biotope und Geotope/gesetzlich geschützte Biotope). 
Der Schutzstatus der Biotope gilt allerdings unabhängig von 
der Aufnahme der sogenannten § 20-Biotope in das Verzeichnis:

www.umweltkarten.mv-regierung.de
Ansprechpartner rund um die Biotopkartierung und für Fragen zu 
gesetzlich geschützten Biotopen im Landesamt für Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) ist:
Stefan Goën | Dipl.-Landschaftsökologe
Tel.: 0385 588-64 211
stefan.goen@lung.mv-regierung.de
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Haushaltssatzung der Gemeinde Selmsdorf für 
die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.03.2026 
und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidun-
gen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird
1. im Ergebnishaushalt auf 2026 2027

einen Gesamtbetrag der 
Erträge von 8.531.100 EUR 8.641.800 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Aufwendungen von 9.182.300 EUR 8.937.400 EUR
ein Jahresergebnis nach 
Veränderung der 
Rücklagen von -651.200 EUR -295.600 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
einen Gesamtbetrag der 
laufenden Einzahlungen 
von 8.333.300 EUR 8.465.100 EUR
einen Gesamtbetrag 
der laufenden 
Auszahlungen[1] von 9.542.900 EUR 9.405.000 EUR
einen jahresbezogenen 
Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen 
von -1.209.600 EUR -939.900 EUR

einen Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 2.324.100 EUR 540.200 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 2.278.300 EUR 172.500 EUR
einen Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 45.800 EUR 367.700 EUR

Festgesetzt.
---------
[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men

§ 2 Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht 
veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird für 2026 und 2027 
festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen 
(Grundsteuer A) auf 311 v. H. 311 v. H.

b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 325 v. H. 325 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 340 v. H. 340 v. H.

Bekanntmachung
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025 des 
 Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde  
Roduchelstorf
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Roduchelstorf 
hat gegenüber der Gemeinde einen Tätigkeitsbericht für das Jahr 
2025 vorgelegt. Der entsprechende Tätigkeitsbericht wurde der 
Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 09.04.2026 zur Kenntnis 
gegeben. Der Tätigkeitsbericht des Rechnungsprüfungsaus-
schusses der Gemeinde Roduchelstorf für das Jahr 2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Tätigkeitsbericht liegt 
zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für 
sieben Werktage in der Amtsverwaltung des Amtes Schönberger 
Land in Schönberg, Am Markt 15, Vorderhaus, Zimmer 13 zu den 
Öffnungszeiten öffentlich aus.

Roduchelstorf, 19.05.2026

gez. Petra Kassow
Bürgermeisterin
der Gemeinde Roduchelstorf
Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachun-
gen mit Ablauf des 19.05.2026 bekannt gemacht.

Amt Schönberger Land
- Der Gemeindewahlleiter -

Öffentliche Bekanntmachung  
über das Nachrücken einer Ersatzperson  
in die Gemeindevertretung Menzendorf
Gemäß § 46 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern (LKWG M-V) in der zurzeit geltenden Fassung 
endet das Mandat von Frau Dörte Wessel als Gemeindevertre-
terin zum 30.04.2026.
Der Sitz geht gemäß § 46 Abs. 2 LKWG M-V auf die nächste Er-
satzperson des Wahlvorschlages der Anwohner-Interessenge-
meinschaft Menzendorf (AIM) über, aus dem die Ausgeschiedene 
gewählt worden ist.

Gemäß § 46 Absatz 1 bis 5 LKWG M-V stelle ich fest, dass der 
Sitz auf

Herrn Thomas Wendik
übergeht.

Der Übergang des Sitzes wird hiermit öffentlich bekannt ge-
geben.
Gegen diese Feststellung kann jede/jeder Wahlberechtigte der 
Gemeinde Menzendorf und die untere Rechtsaufsichtbehörde 
binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekannt-
machung Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe 
der Gründe beim Gemeindewahlleiter, 23923 Schönberg, Am 
Markt 15, zu erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung.

Schönberg, den 05.05.2026

gez. Sperling
Gemeindewahlleiter
Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachun-
gen mit Ablauf des 06.05.2026 bekannt gemacht.
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4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht 
zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensa-
tion von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge 
aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehrauf-
wendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebunde-
ne Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht 
gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen.

6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen be-
rechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen 
bzw. Mehrauszahlungen.

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwen-
dungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitio-
nen und Investitionsförderungs-maßnahmen innerhalb 
des Teilhaushaltes.

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für lau-
fende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-
Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 
GemHVO-Doppik werden für übertragbar erklärt. Die Über-
tragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie 
bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres 
verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 
31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich -590.326 EUR -885.926 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen 
zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich -1.186.742 EUR -2.218.642 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des  
Eigenkapitals zum  
31. Dezember des  
Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 19.082.319 EUR 18.708. EUR

Selmsdorf, den 17.04.2026
Siegel gez. Marcus Kreft

Bürgermeister

Hinweis:
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechts-
aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtigen Teile. Die vorstehende Haushaltssatzung für 
die Haushaltsjahre 2026/2027 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Ein-
sichtnahme im Amtsgebäude in 23923 Schönberg, Amtsstraße 1 
während der allgemeinen Öffnungszeiten für sieben Tage nach 
Bekanntmachung öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite https://www.
schoenberger-land.de/Amt-Schönberger-Land/Bekanntma-
chungen mit Ablauf des 21. April 2026 öffentlich bekanntge-
macht.

gez. Marcus Kreft
Bürgermeister

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen be-
trägt 10 (2026) und 10 (2027) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen
Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungs-
maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 
GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn
a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR 

entsprechen.
Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V 
(Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Be-
trag dann, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen 
und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt. Erheblich 
bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 (Erforderlichkeit 
einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag, wenn er 4 % 
des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen 
Auszahlungen übersteigt.
Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne 
des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtrags-
haushaltssatzung) liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind 
als 8 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 
bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Aus-
zahlungen des Finanzhaushaltes.
Im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 1% der Gesamtin-
vestitionen nicht überschreiten.
Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein-und Auszahlun-
gen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 15 Ziff. 4 GemHVO-
Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres 
um 10 % von den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen 
sowie den ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines 
Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens 
um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt
Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen:
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als 
erheblich, wenn sie 500.000 € übersteigen. Festlegungen zu § 9 
Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb 
derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und 
Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, 
Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen 
veranschlagt werden dürfen.
Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-
Doppik beträgt 100.000 €.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für  
Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im 
Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes 
bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie 
auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teil-
finanzhaushalt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -aus-
zahlungen sowie die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für 
Leiharbeit werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über 
die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlun-
gen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. 
im Gesamthaushalt auszunehmen.

3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen wer-
den nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaus-
halte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die  
vorgenannten Aufwendungen sind von der Deckungs- 
fähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszu-
nehmen.
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Stadt Dassow
Die Bürgermeisterin

Bericht der Bürgermeisterin  
der Stadt Dassow
Liebe Dassowerinnen und Dassower!

„Alles neu macht der Mai.“ Die-
ses Zitat aus einem bekannten 
Frühlingslied symbolisiert den 
Aufbruch der Natur, den Früh-
ling und den Neubeginn. Der 
Monat Mai steht sinnbildlich 
für Frische, Tatkraft und posi-
tive Veränderungen.
Wir sollten es gemeinsam der 
Natur nachmachen und für un-
sere Stadt und deren Ortsteile 
diese Zeit im positiven Sinne 
nutzen.

Die Stadtvertretung hat auf 
ihrer Sitzung am 12.05. dazu 
beigetragen:
-	 Mit der Entscheidung zur 

Ausführungsplanung des Kaltenhofer Weges steht jetzt fest, 
wie der Ausbau erfolgen soll. Auf dieser Grundlage kann der 
Antrag auf Fördermittel gestellt werden.
-	 Der Beschluss zur endgültigen Klärung der Regenwasse-

rableitung und -behandlung auf der Siedlung in Dassow 
wurde gefasst und anschließend sofort die wasserrecht-
liche Erlaubnis und die straßenrechtliche Genehmigung 
beim Landkreis Nordwestmecklenburg beantragt. Liegen 

Information zum Straßenbau
Amt Schönberger Land
FB IV

Das Straßenbauamt Schwerin informiert über die 
geplante Deckensanierung der B105 von Selmsdorf 
nach Dassow:
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich vom 29.06. bis 
31.07.2026 durchgeführt.

Witterungs- und baubedingte Verschiebungen sind möglich.
Zur Aufrechterhaltung des Anwohner-/Anliegerverkehrs er-
folgt eine Unterteilung in drei Teilabschnitten:
1. TA: Selmsdorf - Sülsdorf, Länge ca. 1.430 m
2. TA: Sülsdorf - Zarnewenz, Länge ca. 2.170 m
3. TA: Zarnewenz - Dassow, Länge ca. 3.600 m

Umleitung von / nach Dassow:
ab Selmsdorf über B 104 - Schönberg - L 01 - bis Dassow, 
ebenso in Gegenrichtung.

Umleitung von / nach Wismar / Grevesmühlen:
ab Selmsdorf über B 104 - Schönberg - L 011 - B105 bis Mal-
lentin ebenso in Gegenrichtung

Der Nahbus befährt den Baubereich zur Schülerbeförde-
rung während der Durchführung des 1. TA (Zeitraum 27. - 28. 
KW) von Dassow bis Sülsdorf und fährt über die abbiegende 
Dorfstraße (Gemeindeweg am Windpark) zur B 104. Hierzu 
erfolgt eine gesonderte Beschilderung „Linienverkehr frei“.

beide Genehmigungen vor, kann der Ausbau des vorderen 
Bereichs der Goethestraße und der Ausbau des Gehweges 
von der Einmündung Bahnhofstraße bis zum Anschluss an 
den Radweg zum Gewerbegebiet ausgeschrieben werden. 
Wir setzen auf einen Baubeginn nach den Sommerferien.

-	 Der Beschluss zur Fortführung der Planung zur Erweiterung 
der Feuerwehr Dassow mit zwei Garagen, Lagerräumen 
und der Schwarz-Weiß-Trennung wurde gefasst sowie der 
Antrag auf Fördermittel aus dem Topf Sonderbedarf beim 
Land M-V eingereicht.

-	 Der SV Dassow 24 e.V. erhält für die Unterhaltung des Fuß-
ballplatzes zusätzlich von der Stadt 5.000,00 €.

Weitere Neuigkeiten:
-	 In der 22. bzw. 23. KW wird die Decke der Straße nach Groß 

Voigtshagen von der Kreisstraße bis zum Ortseingang er-
neuert. Die Umleitung erfolgt über Roggenstorf. Die Wege 
hierfür werden vorher ertüchtigt. Der genaue Baubeginn 
wird noch bekanntgegeben. Ebenfalls nach Pfingsten sol-
len die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
auf der Siedlung in Dassow beginnen.

-	 Aus dem Infrastrukturvermögen sind 50.000 € bewilligt 
worden, die jede Gemeinde pauschal erhält. Die Stadt hat 
mit dem Beschluss zum Nachtragshaushalt 2026 entschie-
den, dieses Geld und weitere eigene Mittel in die Gestal-
tung der Schulhöfe zu investieren.

-	 Am 07.05. fand die Wiedereröffnung des Jugendclubs nach 
der Sanierung eines Wasserschadens mit einem bunten 
Frühlingsfest statt.

-	 Die Jagdgenossenschaften Dassow, Pötenitz und Harkensee 
hielten im März und Mai ihre Mitgliederversammlungen ab. 
Auf diesen verabschiedeten sie ihre neue Satzungen und 
setzten die Vorstände neu zusammen.

-	 Am 27.05. wird eine neue DHL-Packstation an der Tankstelle 
eröffnet.

-	 In der Zeit vom 29.06. bis 31.07.wird die B 105 von Dassow 
bis Selmsdorf unter Vollsperrung saniert. Die Umleitung 
erfolgt über Schwanbeck und Schönberg nach Selmsdorf 
bzw. in umgekehrter Richtung.

-	 Leider gab es einen verheerenden Brand in Schwanbeck, 
dem zwei mecklenburgische Bauernhäuser mit Reetdä-
chern zum Opfer fielen. Wir danken unseren Feuerweh- 
ren aus Dassow und Harkensee sowie den Feuerwehren  
der umliegenden Gemeinden für ihren professionellen 
Einsatz.

Zur wärmeren Jahreszeit gehören ebenso viele interessante 
Veranstaltungen in unserem Ort. Hier seien einige erwähnt:
-	 Am 29.05. ab 17.30 Uhr wird im Rahmen eines Vortrags-

abends im Bürgerhaus Pötenitz zum Thema Munitionsber-
gung in der Lübecker und Mecklenburger Bucht informiert. 
Veranstalter ist die Naturstation Fischerkaten.

-	 Am 12.06. gestalten, wie bereits angekündigt, Herr E. Ecker-
mann und Herr L. Pinnecke einen gemeinsamen Abend zur 
Geschichte des Schlosses Johannstorf um 18.00 Uhr in der 
Dornbuschhalle (die Uhrzeit fehlte in der Vorankündigung). 
Um Anmeldung unter kultur@stadt-dassow.de wird gebe-
ten.

-	 Am 14.06. findet ab 11.00 Uhr im Rosengarten ein Konzert 
der Big Band des Ostseeklänge e.V. statt. Der Heimat- und 
Tourismusverein und der Rosengarten-Verein laden ge-
meinsam mit der Stadt ein.

-	 Am 07.06. veranstaltet der RST Dassow e.V. den 5. RST Das-
sow Cup. Er beginnt um 9.30 Uhr im Gewerbegebiet.

-	 Der Dassower Jugend-, Kultur und Freizeitverein feiert 
seinen 30.Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür am 
20.06. ab 14.00 Uhr in der Begegnungsstätte in der Lübecker 
Straße 50.

Freuen wir uns auf all diese und noch viele weitere sonnige 
Veranstaltungen.

Ihre Bürgermeisterin
Kerstin Weiss



Amt Schönberger Land		  29. Mai 2026 • Woche 22       11  

In den gemeindlichen Gremien haben wir den Beschluss zur 
Fortschreibung des Landschaftsplans für die Gemeinde Lüders-
dorf beschlossen – nach Abwägung der vielen Stellungnahmen 
nach der ersten Auslegung. Nun folgt eine weitere Auslegung 
sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, insbe-
sondere zu dem sogenannten ‚Strategischen Umweltbericht‘. 
Darauf wird es wiederum eine Auswertung der Stellungnahmen 
geben, bevor ein weiterer Abwägungsbeschluss erfolgen und 
der Landschaftsplan insgesamt beschlossen werden kann.
Zur vereinfachten Schaffung von Wohnraum gibt es seit einiger 
Zeit den sogenannten ‚Bauturbo‘. Auch in der Gemeinde liegen 
die ersten entsprechenden Anträge vor. Hier geht es um Einzel-
fälle, wo etwa nach positiver Stellungnahme der Gemeinde aus 
Sicht der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises bislang 
indes eine Versagung erfolgte – nun aber beispielsweise zur 
Schließung einer Baulücke einzelne Projekte genehmigt werden 
können, oder auch erleichterte Um- oder Anbaumaßnahmen wie 
der Ausbau um eine (weitere) Dachgaube. Hier hat der Bauaus-
schuss beziehungsweise die Gemeindevertretung einige Fälle im 
Sinne der Antragsteller befürwortet. Weitere Einzelfälle werden 
zu beurteilen sein.
Nun seien Sie und seid Ihr alle herzlich gegrüßt: Und genießen 
Sie und Ihr die schöne Frühlingszeit!

Ihr
Erhard Huzel
Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf

Stadt Schönberg
Der Bürgermeister

Bericht des Bürgermeisters der  
Stadt Schönberg
Liebe Schönbergerinnen und Schönberger,

wie alle anderen Gemeinden in Deutschland auch erhielt die 
Stadt Schönberg ebenfalls 50.000 Euro aus den Fördermitteln 
des Bundes. Dieser Betrag ist für ein Projekt einzusetzen. Fi-
nanz- und Bauausschuss werden darüber befinden welches 
Projekt damit gestaltet werden soll.
In der Ludwig-Bicker-Straße haben die Arbeiten zur Herstellung 
des Parkplatzes begonnen. Den Werdegang können Sie gern 
täglich verfolgen.
Kurz vor Beginn stehen auch die Arbeiten zur Sanierung der 
Parkpalette in der Fritz-Reuter-Straße. Der bauausführende 
Betrieb wird mittels einer Postwurfsendung die Anlieger noch 
einmal über den Bauverlauf in Kenntnis setzen. Das damit die 
Parkmöglichkeiten für die Dauer der Bauzeit eingeschränkt sind 
ist unumgänglich. Ich bitte diesbezüglich um ihr Verständnis. 
Auf beiden Parkplätzen werden je 2 Elektroladesäulen instal-
liert, so dass dann während der Parkzeit auch E-Fahrzeuge ge-
laden werden können.
Der Frühlingsmonat Mai begann mit zwei traditionellen Ver-
anstaltungen in Schönberg, dem Maibaumfest und dem „Tag 
der offenen Tür“ der FFW Schönberg. Ich bedanke mich noch-
mals beim Verein „Unternehmen für Schönberg“ und der FFW 
Schönberg für die Gestaltung der beiden Veranstaltung, die 
viele Einwohner in ihren Bann zogen. Der Förderverein der FFW 
Schönberg konnte ein neues Einsatzfahrzeug für die First-Res-
ponder-Gruppe der Feuerwehr erwerben und der Wehr überge-
ben. Das bisherige KFZ hat einen Instandsetzungsgrad erreicht, 
der den Wert des Fahrzeuges bei Weitem übersteigen würde.
Allen jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in diesem Jahr 
am 16.05. die Jugendweihe erhalten haben gratuliere ich dazu 
ganz herzlich und wünsche ihnen alles Gute und viel Erfolge auf 
dem Weg ins Erwachsensein.
In seiner letzten Sitzung hat sich der Hauptausschuss klar für 
den Bau der Erweiterung der Schule in Form eines Modulbaus 
ausgesprochen. Wir streben an, dieses Bauvorhaben über ein 
Totalunternehmen zu realisieren. Jetzt müssen die konkreten 

Gemeinde Lüdersdorf
Der Bürgermeister

Bericht des Bürgermeisters der  
Gemeinde Lüdersdorf
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Inzwischen ist das Jahr schon ‚recht fortgeschritten‘: der Früh-
ling hat deutlich sichtbar Einzug gehalten, die Osterzeit liegt 
hinter uns und auch die diesjährige Dorfputzaktion rechtzeitig 
vor den Ostertagen. Die Sammelcontainer in Herrnburg waren 
schnell gefüllt – auch in diesem Jahr wieder mit mehreren ge-
dankenlos in der Natur entsorgten Auto-Reifen, und auch – für 
langjährige Sammler und Helfer leider nicht überraschend - 
auch erneut mit angebrochenen Farbeimern sowie Altöldosen 
und dem fast schon übliche Bauschutt. Zunächst war es noch 
recht frisch bei leichtem Nieselregen, aber zur abschließenden 
Stärkung mit Würstchen vom Grill kam dann die Sonne hervor. 
An dieser Stelle sei einmal mehr besonders gedankt - den vie-
len ‚Müllsammlern‘ wie der starken Abteilung der Jugendwehr 
Herrnburg, der aus Palingen und der Schattiner Wehr sowie, 
schon traditionell mit dabei, die Jägerschaften aus Herrnburg 
und Schattin. Nicht nur für uns war es zugleich das ‚Angrillen‘ 
in der neuen Saison!
An Pfingsten freuen wir uns wieder auf das Kunstfest Schattin, 
in bewährter Vorbereitung und Organisation des Vereins ‚Unser 
SchaDuLe e.V.‘, stets in Verbindung mit der landesweiten Aktion 
Kunst offen, erkennbar an den aufgespannten gelben Schirmen. 
Die Gespräche mit Künstlern und Ausstellern an den Ständen, 
aber auch anderen Besucherinnen und Besuchern, sind immer 
wieder erfrischend und inspirierend. In diesem Jahr lohnt ein 
Besuch in Schattin umso mehr, als am Pfingstwochenende die 
Freiwillige Feuerwehr Schattin ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 
Da feiert der ganze Ort mit – und die Kameradinnen und Kame-
raden können mit Recht stolz auf ihre Wehr, nun auch endlich 
seit letztem Jahr mit ihrem neuen Gerätehaus in der Dorfmitte. 
Auch an dieser Stelle möchte ich allen in der Ortswehr Schattin 
herzlich zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren, den Ak-
tiven, den (inzwischen) Inaktiven, der Ehrenabteilung wie auch 
den Freunden und Unterstützern im Förderverein. Ein Name sei 
– zumindest was das Wirken in den letzten gut 25 Jahren angeht 
– besonders genannt: Olaf Abel: Sein Wirken als stellvertreten-
der Wehrführer, dann als Ortswehrführer ist hervorzuheben, 
der die Wehr in schwierigen Zeiten ‚zusammengehalten‘ hat und 
lange Jahre um den Neubau eines Gerätehauses gekämpft hat 
– letztlich mit dem heute sichtbarem Erfolg. Herzlichen Dank, 
lieber Olaf Abel! Wir sind froh, dass wir die Ortswehr Schattin 
haben und wir uns auf Euch immer verlassen können.
In Palingen steht Ende Mai für die Wehr auch eine Feier an: Dann 
heißt es ‚Richtfest am Gerätehausneubau‘. Es ist schön, dass 
wir den Baufortschritt – nach langen Jahren des Wartens – mit 
den Schritten Erster Spatenstich, Grundsteinlegung und nun 
Richtfest gemeinsam #begleiten‘ können. Auf dass es auch plan-
mäßig und fristgerecht mit dem Bauprojekt weiter voran geht.
Sichtbare Fortschritte sind in Herrnburg bei dem (Wohnbau-)
Vorhaben gegenüber des alten Aldi-Marktes feststellbar. Die 
Erschließungsarbeiten mit zunächst größeren Erbbewegungen, 
dann Verlegung der Versorgungsleitungen (insbesondere Strom 
und Wasser bzw. Kanalisation) sowie Setzen der Stützwandele-
mente, da in zwei unterschiedlichen Ebenen gebaut wird, sind 
weitgehend abgeschlossen. Vier Grundstücke in diesem Ge-
biet ‚Brookhorstkoppel‘ seien noch ‚zu haben‘, heißt es. Wenn 
man nach dem Einkauf bei Edeka oder Aldi ‚hinten herum‘ ge-
fahren ist, werden manche die Arbeiten in den Bauphasen so 
mitverfolgt haben. In Lüdersdorf im Baugebiet ‚Am Lüders-
dorfer Graben‘, nahe des Kreisels, stehen die abschließenden 
Erschließungsarbeiten an, was Straßenbau samt Parktaschen 
und schließlich auch Die Pflanzung der Straßenbäume angeht. 
Hier gab es Anfang des Jahres witterungsbedingt einige Wochen 
Verzögerung. Aber das Gebiet ‚füllt sich‘, das nächste Richtfest 
ist angekündigt.
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Planungsunterlagen erarbeitet werden, auf deren Grundlage 
dann die Ausschreibungen erfolgen müssen und Fördermittel 
eingeworben werden können.
Der Sozialausschuss befasste sich in seiner letzten Sitzung mit 
der Existenz des Schulfördervereins unserer Regionalen Schule 
und bereits vorausschauend mit dem Stadtfest 2027.
Der Vorstand des Schulfördervereines denkt über die Auflö-
sung des Vereins nach. Der Grund ist vor allem die mangelnde 
Bereitschaft - vor allem der Eltern - sich für die Belange des 
Vereins zu engagieren. Käme es dazu, würde ein wertvolles 
Potenzial für unsere Schüler verloren gehen. Finanzielle Mit-
tel einzuwerben zur Unterstützung der Arbeit der Schule ist 
das Ziel des Vereins. So manche Aktion wurde bisher dadurch 
möglich, zum Beispiel die Filmveranstaltungen. Stellt der Ver-
ein seine Tätigkeit ein, wird das zum Nachteil unserer Schüler 
gereichen. Ich hoffe, dass sich die Eltern unserer Schüler den 
Sachverhalt noch einmal überlegen und sich doch noch welche 
finden, die diese ehrenamtliche Vereinsarbeit mit übernehmen 
bzw. unterstützen.
Ein schönes Ereignis steht uns am 27.06. bevor. Herr Robby 
Eggert und seine vielköpfige Crew gestalten an diesem Tag 
wieder auf dem Kinoplatz und dem anschließenden Gelände 
das nun schon zur Tradition gewordene Oldtimertreffen. Von 
chromglänzenden Veteranen der Straße über Zweiräder aller 
Couleur bis zu Traktoren und LKW werden wieder Kfz-technische 
Leckerbissen zu bestaunen sein. Es bedarf keiner Frage, dass 
Essen und Trinken, aber auch Musik nicht fehlen dürfen. Und 
wer Abend das Tanzbein schwingen möchte, kommt gewiss auch 
auf seine Kosten.
Aufmerksam möchte ich noch darauf machen, dass ab Juni der 
„ Schönberger Musiksommer“ zum 40. Mal veranstaltet wird. Im 
vielfältigen Programm ist sicher für jeden etwas dabei. Besu-
chen Sie doch einmal eine Veranstaltung und zeigen Sie damit, 
dass Sie zu diesem Event stehen, welches den Namen unserer 
Stadt weit über Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Ich wünsche Ihnen einen schönen sommerlichen Monat Juni

Ihr Bürgermeister
Lutz Götze

Termine für den Monat Juni
Sitzungstermine im Monat Juni der Stadt Dassow
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19:00 Uhr und finden - 
falls nichts anderes bekannt gemacht wird - im alten Rathaus,  
Lübecker Straße 50 in 23942 Dassow statt:
16.06.2026 Hauptausschuss

23.06.2026 Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz 
und Wirtschaft

25.06.2026 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Bauen

30.06.2026 Stadtvertretung

Sitzungstermine im Monat Juni der Gemeinde  
Lüdersdorf
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19:00 Uhr.
02.06.2026 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 

Verkehr und Umwelt
Sitzungsort: Mehrzweckraum der 
Hans-Wende-Halle in Wahrsow, Hauptstraße 21, 
Wahrsow

16.06.2026 Finanzausschuss
Sitzungsort: Mehrzweckraum der 
Hans-Wende-Halle in Wahrsow, 
Hauptstraße 21, Wahrsow

30.06.2026 Gemeindevertretung
Sitzungsort: Musikraum Grundschule Herrnburg

10.06.2026
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Verein KUK e.V.
Bücherei Schönberg
Feldstraße 28, Tel. 038828/238288
gefördert von Stadt Schönberg/ LK NWM

Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.30 - 14.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 19.00 Uhr
1. Samstag i. M.: 11.00 - 15.00 Uhr

Bibliothek Selmsdorf
Lübecker Str.35, Tel. 038823/539814
gefördert von Gemeinde Selmsdorf / LK NWM

Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr
3. Samstag i. M.: 09.00 - 12.00 Uhr

Bibliothek Dassow
Friedensstr. 27, Tel. 038826/129770
gefördert von Stadt Dassow / LK NWM

Öffnungszeiten:
Montag: 13.30 - 18.30 Uhr
Dienstag: 13.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch: 13.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 14.00 Uhr
1. Samstag i. M.: 09.00 - 12.00 Uhr

Termine und Veranstaltungen im Juni 2026 - 
Stadt Schönberg

Datum Veranstaltung Veranstalter
10.06.2026
15.00 Uhr

Seniorencafé in der 
Palmberghalle Schönberg

Stadt 
Schönberg

12.06.2026
18:00 Uhr

Finale PODIum mit 
Schülerinnen und Schülern 
der 6. Klasse der Evangelische 
Inklusive Schule 
„An der Maurine“ 
Fahrzeughalle FFW

Schönberger 
Musiksommer

16.06.2026
20:00 Uhr

Ausstellungseröffnung: 
„Leuchtende Schatten“
St.-Laurentiuskirche 
Schönberg

Schönberger 
Musiksommer

23.06.2026
20:00 Uhr

Eröffnungskonzert zu 
Mittsommer: „Bach tanzt“
St.-Laurentiuskirche Schönberg

Schönberger 
Musiksommer

27.06.2026
ab 10.00 Uhr

5. Oldtimertreffen in Schön-
berg auf dem Kinoparkplatz

Stadt 
Schönberg

28.06.2026
14:00 Uhr

Festgottesdienst zum 
40. Schönberger Musiksommer
St.-Laurentiuskirche Schönberg

Schönberger 
Musiksommer

30.06.2026
20:00 Uhr

„Mit Strauß durch die Nacht“
St.-Laurentiuskirche Schönberg

Schönberger 
Musiksommer

Volkskundemuseum Schönberg e.V.
Öffnungszeiten:

Dienstag - Donnerstag 11.00 - 17.00 Uhr
Samstag 13.00 - 17.00 Uhr

Ist mein Ausweis noch gültig?
⇨ Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor Ihrer Reise prüfen Sie rechtzeitig vor Ihrer Reise  die Gültigkeit Ihres Personalausweises oder Reisepasses. 

Welches Dokument brauche ich für meine Reise?
⇨ Je nach Reiseziel benötigen Sie: Personalausweis oder Reisepass
⇨ Informationen zu den Einreisebestimmungen erhalten Sie beim Auswärtigen Amt oder bei Ihrem Reiseveranstalter.
Wichtig für Familien

zu den Einreisebestimmungen erhalten Sie beim Auswärtigen Amt oder bei Ihrem Reiseveranstalter
Familien

⇨ Auch Kinder benötigen für Auslandsreisen ein eigenes gültiges Reisedokument.

Unser Tipp:
⇨ Beantragen Sie neue Dokumente frühzeitig, da es vor der Urlaubszeit zu längeren Bearbeitungszeiten kommen 

kann. 
⇨ Buchen Sie unter www.schoenberger-land.de oder unter Tel: 038828 / 330-3000 einen Termin!

 Prüfen Sie Ihre Dokumente am besten mehrere Wochen vor Reisebeginn. So starten Sie entspannt in den Urlaub! Prüfen Sie Ihre Dokumente am besten mehrere Wochen vor Reisebeginn. So starten Sie entspannt in den Urlaub! 

 URLAUB GEPLANT? JETZT REISEDOKUMENTE PRÜFEN! 
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17.30 Uhr D2 und B
19.00 Uhr 2. Männer und A

Donnerstag 16.00 Uhr G im Stadion
16.00 Uhr F und E1
17.30 Uhr C und D1
19.15 Uhr Männer

Freitag 15.30 Uhr B-Mädchen
15.30 Uhr D2

Schützenzunft zu Schönberg  
von 1821 e.V.
- Trägerin der Sportplakette des  
Bundespräsidenten -

Unsere Schießanlage ist zugelassen für das Sportschießen mit
•	 Kleinkaliber-Langwaffen auf 50 Meter,
•	 Groß- und Kleinkaliber-Kurzwaffen auf 25 Meter sowie
•	 Luftdruckwaffen auf 10 Meter.
Das Training findet grundsätzlich donnerstags und freitags von 
18.00 bis 20.00 Uhr statt.
Bogenschießen bieten wir - witterungsabhängig - von April bis 
Oktober freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr an. Sie finden uns an 
den Schönberger Karpfenteichen in der Arno-Esch-Straße 17.
Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie auch unsere Website: 
schützenzunft-schönberg.de.
Wir würden uns freuen, Sie als am Schießsport sowie an der 
Traditions- und Brauchtumspflege unserer über 200 Jahre alten 
Zunft Interessierte begrüßen zu können!

Die Vermietung unseres Vereinsheims für private Feiern stellen 
wir zum 01.01.2027 ein!

Turn- und Sportgemeinschaft 
Schönberg e. V.
Abteilung Voltigieren
Ansprechpartnerin: Ulrike Groth
Tel: 01749332931
November - 
März:

montags 17:00 - 19:00 Uhr in der 
Palmberg-Halle Schönberg

donnerstags 17:00 - 19:00 Uhr in der 
Palmberg-Halle Schönberg

April - 
Oktober:

montags 17:00 - 19:00 Uhr auf dem 
Reitplatz in Ollndorf

donnerstags 16:00 - 18:00 Uhr auf dem 
Reitplatz in Ollndorf

Abteilung Frauensport
mittwochs 19:00 - 20:00 Uhr Sporthalle der Regionalen Schule 
Schönberg

Abteilung Leichtathletik
Ansprechpartner: Tino Mellmann
Tel: 015201709778
November - 
März:

montags 17:30 - 19:00 Uhr in der 
Palmberg-Halle Schönberg

donnerstags 17:00 - 18:30 Uhr in der 
Palmberg-Halle Schönberg

April - 
Oktober:

montags 16:30 - 18:00 Uhr Sportplatz 
Regionale Schule Schönberg

donnerstags 16:30 - 18:00 Uhr Sportplatz 
Regionale Schule Schönberg

Abteilung Yoga
Ansprechpartnerin: Melanie Reinke
Tel: 0173/5417628
dienstags 18:00 - 19:00 Uhr Sporthalle der Regionalen Schule 
Schönberg

Weitere Sportangebote in der Palmberghalle
Hier kann man ohne Anmeldung vorbeischauen und mitmachen!
Dienstag 18.00 - 20.00 Uhr * Herzsportgruppe (2 Gruppen 

mit max.
20 Teilnehmenden/Gruppe)

Dienstag 18.00 - 19.00 Uhr Dance for Kids
(F.i.J.A. - Fitness in JEDEM Alter)

Donnerstag 20.00 - 21.00 Uhr Lady ś Basketball
(für alle Lady ś, die gerne 
Basketball spielen oder es 
gerne ausprobieren möchten)

* Zielgruppe sind Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
welche mittels Formular 56 eine Teilnahme am Herzsport von ih-
rem betreuenden Hausarzt oder Kardiologen verordnet bekom-
men. Die Kosten übernehmen größtenteils die Krankenkassen.

Sportangebote in der Sporthalle der  
Regionalen Schule mit Grundschule
Schönberg, Dassower Straße 10
Montag 16.30 - 17.30 Uhr

18.00 - 19.00 Uhr
Rehasport (Orthopädie)
Fitnesskurs (wechselndes Motto)

Mittwoch 15.45 - 16.45 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Rehasport (Orthopädie)
Rehasport (Orthopädie)

Donnerstag 17.30 - 18.30 Uhr
19.00 - 20.00 Uhr

Yoga
Rücken Fitness

Veranstaltungen des DRK-Ortsvereins
immer 
montags

18.00 - 
19.00 Uhr

Schwimmen lernen 
für Kinder

Lübeck 
Schwimmhalle 
in Kücknitz 
(1 Bahn)

19.00 - 
20.00 Uhr

Rettungsschwim-
mertraining für 
Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene

Lübeck 
Schwimmhalle 
in Kücknitz 
(2 Bahnen)

immer 
mittwochs
14 tägig

17.30 - 
19.00 Uhr

DRK-Juniorretter in Schönberg,
im Naturbad

Trainingszeiten Schönberger Judoverein  
von 1963 e.V.
Trainingshalle - Rudolf-Hartmann-Str. 13A (gegenüber der Palm-
berghalle)/ weitere Infos unter www.schoenberger-jv.de
Wochentag Uhrzeit Veranstaltung
montags & 
mittwochs

16:30 - 18:00 Kindertraining / 7 - 10 Jahre

18:00 - 19:30 Jugendliche / 11 - 17 Jahre
19:30 - 21:00 Erwachsene / ab 18 Jahre

dienstags 17:00 - 18:30 Kampfzwerge / 4 - 6 Jahre
19:00 - 20:00 Frauensportgruppe

FC Schönberg 95

Trainingsplan Saison 2025/26

Montag 16.00 Uhr G im Stadion
16.00 Uhr E2 und E3
17.30 Uhr B und D1
19.00 Uhr 2. Männer und A

Dienstag 16.00 Uhr F und E1
17.30 Uhr C und B-Mädchen
19.15 Uhr Männer

Mittwoch 16.00 Uhr G im Stadion
16.00 Uhr E2 und E 3
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Judo 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr für Kinder 4 bis 6 Jahre
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr für Kinder 11 bis 17 Jahre

Bodyforming 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr ab 13 Jahre
Dienstag
Kinderturnen 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 3 bis 5 Jahre
Turnen 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr 6 bis 8 Jahre
Turnen 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr ab 9 Jahre
Mittwoch
Kinderturnen 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 3 bis 5 Jahre
Judo 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 7 bis 10 Jahre
Hot Iron ® 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr ab 13 Jahre
Donnerstag
Turntraining 
im Parcours

17.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Kinder 6 bis 8 Jahre

18.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Kinder 9 bis 13 Jahre
Freitag
Judo 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr für Kinder 7 bis 10 Jahre

17.30 Uhr bis 19.00 Uhr für Kinder 11 bis 17 Jahre
Weitere Informationen auf unserer Homepage
www.bsv-wahrsow.de

Angebote des Sport und Freizeit 
Herrnburg e.V.
Kontakt: 038821 688371 oder 
E-Mail: info@sf-herrnburg.de

Sporthalle an der Grundschule Herrnburg

Montag:
15.30 - 17.00 Uhr Turnen für Grundschüler/innen 

1. und 2. Klasse
17.00 - 18.30 Uhr Turnen für Grundschüler/innen 

3. und 4. Klasse
19.00 - 22.00 Uhr Tischtennis
Dienstag:
15.30 - 16.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen (1-4 Jahre)
16.45 - 17.45 Uhr Kinderturnen (4-6 Jahre)
17.45 - 18.45 Uhr Zirkus „Konfettis“
18.45 - 19.45 Uhr Zumba Fitness
20.00 - 21.30 Uhr Freizeitfußball
Mittwoch:
17.00 - 18.00 Uhr Sport-Mix für Kinder (1.-4. Klasse)
18.00 - 22.00 Uhr Tischtennis
Donnerstag:
15.30 - 16.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen
18.00 - 19.30 Uhr Sportmix
19.30 - 22.00 Uhr Badminton
Freitag:
18.30 - 21.00 Uhr Just for Fun Volleyball
Sonntag:
15.00 - 16.00 Uhr Volleyball für einsteigende 

Kinder/Jugendliche
16.00 - 18.00 Uhr Volleyball Kinder/Jugendliche offen für alle
18.00 - 20.00 Uhr Volleyball Liga-Training

SFH Vereinsheim Gärtnereiweg 9

Montag:
19.00 - 20.00 Uhr Aerobic & Fitness
20.00 - 21.00 Uhr Fatburner
Dienstag:
10.00 Uhr Nordic Walking Out-door Angebot
17.30 - 18.30 Uhr Fit älter werden
Mittwoch:
16.30 - 17.30 Uhr Ballett 5-10 Jahre
17.30 - 18.30 Uhr Ballett ab 11 Jahre
18.30 - 19.30 Uhr Mamafit

Jugend und Freizeit e.V.
Unser Verein bietet die Möglichkeit, in folgen-
den Sportarten mit anderen Freizeitsportlern 
Spaß zu haben. Hierzu kann sich jeder Interessierte bei einem 
Probetraining selbst einen ersten Eindruck verschaffen. Trai-
ningsort: Palmberg-Halle
• KIDS Sportgruppe Montag 15.30 - 17.00 Uhr
• Volleyball Montag 20.00 - 22.00 Uhr

Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr
• Tischtennis Kid ś Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr
• Tischtennis Dienstag 18.00 - 19.00 Uhr
• Volleyball Kid ś Dienstag 18.00 - 20.00 Uhr

Donnerstag 19.00 - 20.00 Uhr
https://jugend-freizeit-schoenberg.de/kontakt
weitere Veranstaltungen im Amtsgebiet finden sie im ...

https://kalender.digital/veranstaltungskalender
Wenn Ihre Termine auch hier erscheinen sollen - kostenlosen 
Bearbeitungslink anfordern unter: 
veranstaltungskalender@jugend-freizeit-schoenberg.de
verantwortlich: Jugend und Freizeit e.V.

Veranstaltungskalender der Gemeinde  
Lüdersdorf im Juni 2026
immer dienstags Treff der Singegruppe „HARMONIE“

Wo? Seniorenclub, Hauptstr. 10 A
 in Herrnburg

Wann? 15.00 Uhr - 16.30 Uhr
Veranstalter: Seniorenclub

immer mittwochs Skatnachmittag
Wo? Seniorenclub, Hauptstr. 10 A 

in Herrnburg
Wann? 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Veranstalter: Seniorenclub

Do, 04.06, 18.06. Spielnachmittag
Wo? Seniorenclub, Hauptstraße 10 A 

in Herrnburg
Wann? 14.00 Uhr

Angebote des Sportverein  
Lüdersdorf 96 e.V.
(Informationen: Oliver Lischtschenko 
0162/6502098 - 1.Vorsitzender; Karl Borrmann 
0172/4250780, - Abteilung Fußball)
Montag Volleyball

Erwachsene
19.00 - 21.00 Uhr Sporthall Schule 

Wahrsow
Dienstag Fußball 

Erwachsene
19.00 - 21.00 Uhr Sportplatz Schule 

Wahrsow
Mittwoch Badminton 

Mix
20.00 - 21.30 Uhr Sporthalle Schule 

Wahrsow
Freitag Fußball 

Erwachsene
19.00 - 21.00 Uhr Sportplatz Schule 

Wahrsow

Angebote des Bushido Sportverein 
Wahrsow e.V.
Sportarten und Trainingszeiten in der neuen 
Sporthalle Wahrsow:
Montag
Eltern-Kind-
Turnen

15.30 Uhr bis 16.15 Uhr bis 2 Jahre

Kinderturnen 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr & 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

3 bis 5 Jahre
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Begegnungsstätte Dassow, Lübecker Str. 50
Die Begegnungsstätte ist ein kulturelles Zentrum unserer Stadt. 
Mit den vielfältigen Angeboten ist es ein Treffpunkt für Jung und 
Alt. Die Kulturbeauftragte der Stadt Dassow, Andrea Hinrichs, lädt 
jeden 1. Dienstag im Monat zur Gesprächsrunde mit Frühstück ein. 
Dort berichten wechselnde Gäste über ihre Arbeit. Für das leibli-
che Wohl sorgen die Mitglieder des Dassower Jugend-, Kultur- und 
Freizeitverein. Am letzten Donnerstag im Vierteljahr feiern wir mit 
unseren Geburtstagskindern ab 70 Jahre aus den letzten 3 Mo-
naten. Sie werden von der Kulturbeauftragten der Stadt Dassow, 
Andrea Hinrichs, durch eine Geburtstagskarte eingeladen. Für 
die gemütliche Kaffeerunde sorgen die Mitglieder des Dassower 
Jugend-, Kultur- und Freizeitverein. Unsere Dassower Vereine 
und Institutionen können die Räume der Begegnungsstätte un-
entgeltlich nutzen, für ihre Veranstaltungen und Angebote. Die 
Bürgermeisterin hat in der oberen Etage ihr Büro. Die Sprechzeiten 
sind dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr. Die Ausschüsse unserer Stadt 
tagen in der oberen Etage im Sitzungsraum. Die Begegnungsstätte 
vermieten wir für Familienfeste. Es stehen dafür ein Raum für ca. 
35 Personen und eine voll ausgestattete Küche zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Andrea Hinrichs
Kulturbeauftragte der Stadt Dassow und
Leiterin der Begegnungsstätte Dassow
Telefon: 0163 5070561

Angebote des Dassower  
Jugend-, Kultur- und  
Freizeitverein
Unser Verein bietet in der Begegnungsstätte Dassow, Lübe-
cker Str. 50, und im Kulturraum der Dornbuschhalle Dassow, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 50, für jede Altersgruppe verschiedene 
Arbeitsgemeinschaften an.
Montag:
14:00 - 15:30 Uhr Gedächtnistraining 

(Begegnungsstätte Dassow)
14:00 - 17:00 Uhr Töpfern (Begegnungsstätte Dassow)
Dienstag:
19:00 - 20:30 Uhr Yoga 

(Kulturraum der Dornbuschhalle Dassow)
Mittwoch:
09:30 - 10:30 Uhr Krabbelgruppe (Begegnungsstätte Dassow)
14:00 - 17:00 Uhr Seniorengymnastik (Begegnungsstätte 

Dassow)
14:00 - 17:00 Uhr Treffen der Mittwochsmaler 

(Begegnungsstätte Dassow)
14:00 - 17:00 Uhr Töpfern (Begegnungsstätte Dassow)
Donnerstag:
14:00 - 17:00 Uhr Spielenachmittag 

(Begegnungsstätte Dassow)
Freitag:
10:00 - 13:00 Uhr Töpfern (Begegnungsstätte Dassow)
Sonnabend:
16:00 - 19:00 Uhr Würfeln - alle 14 Tage 

(Begegnungsstätte Dassow)
Wer Interesse hat, kommt einfach vorbei! Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Internet: www.dassowerjugendkulturundfreizeitverein.de
Facebook: Dassower Jugend-, Kultur- und Freizeitverein
Instagram: kulturverein.dassow
WhatsApp - Kanal: Dassower Jugend-, Kultur- und Freizeitverein
Bei Fragen bitte melden bei: 
Andrea Hinrichs Tel.-Nr.: 0162 6344609

Donnerstag:
16.00 - 17.00 Uhr Line Dance für Kinder
18.30 - 19.45 Uhr Yoga
Freitag:
09.30 - 10.30 Uhr Babyfit
16.30 - 17.30 Uhr „Zumba-Kids“ (6-14 Jahre)
18.00 - 19.00 Uhr Zumba Step

Trainingszeiten der Fußballer:innen  
des SF Herrnburg
Auf dem Sportplatz der Grundschule Herrnburg - Gärtnereiweg
Montag:
16.00 - 17.00 Uhr D - Jugend Jg. 2013/2014
17.00 - 19.00 Uhr C1 - Jugend Jg. 2011
Dienstag
15.00 - 16.30 Uhr E2 - Jugend Jg. 2016
16.30 - 17.00 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr

G2 - Jugend
F1 - Jugend

Jg. 2020
Jg. 2017

Mittwoch
16.00 - 17.30 Uhr D - Jugend Jg. 2013/2014
16.00 - 17.30 Uhr E1 - Jugend Jg. 2015
17.00 - 19.00 Uhr C2 - Jugend Jg. 2012
17.30 - 18.30 Uhr F2 - Jugend Jg. 2018
Donnerstag
15.30 - 17.00 Uhr E2 - Jugend Jg. 2016
17.00 - 18.30 Uhr F1 - Jugend Jg. 2010
17.00 - 19.00 Uhr C1 - Jugend Jg. 2011
Freitag
15.00 - 17.00 Uhr E1 - Jugend Jg. 2015
15.30 - 17.00 Uhr G1 - Jugend Jg. 2019
16.00 - 17.30 Uhr F2 - Jugend Jg. 2018
17.00 - 19.00 Uhr C2 - Jugend Jg. 2012

Weitere Informationen zu unseren Trainings-
zeiten und die jeweiligen Ansprechpartner 
findet ihr unter 
www.sfhfussball.de/trainingszeiten/

Trainingszeiten des  
Herrnburger Athletenverein
Montag
16:00 - 19:00 Uhr Gewichtheben
Dienstag
14:00 - 16:00 Uhr Fitness
16:30 - 18:30 Uhr Fitness / Kraftsport
19:00 - 21:00 Uhr Kraftsport / Fitness
Mittwoch
16:30 - 18:00 Uhr Gewichtheben Kinder
17:30 - 20.00 Uhr Gewichtheben / Kraftsport / Fitnesss
Donnerstag
14:00 - 16:00 Uhr Fitness
16:30 - 18:30 Uhr Fitness / Kraftsport
19:00 - 21.00 Uhr Kraftsport / Fitness
Freitag
14:30 - 16:30 Uhr Fitness / Kraftsport
17:00 - 19:30 Uhr Kraftsport / Gewichtheben / FItness
In der Hans-Wende-Halle in Wahrsow bei der Schule
Ansprechpartner sind:
Kraftsport: Dähling, Karsten 0157 71052163
Gewichtheben: Mohnwitz, Daniel 0151 52113164
Fitness: Wende, Kai-Uwe 01726894034
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Sportangebote SV Dassow 24 e.V.
in der Dornbuschhalle bis 31.03.2025

Abteilung Gymnastik

Montag: RSG Girls 16:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Bianca Kammholz
Dienstag: Gymnastik Damen 19:30 - 21:30 Uhr
Ansprechpartner: Anett Kreft
Donnerstag: Gymnastik Senioren 18:30 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Bianca Kammholz
Freitag: Eltern- Kind-Turnen: 14:30 - 16:00 Uhr
Ansprechpartner: Nicole Holm

Abteilung Judo

Dienstag 17:00 - 19.30 Uhr Training
Donnerstag 17:00 - 19:30 Uhr (halbe Halle)
Ansprechpartner: René Pormetter

Abteilung Badminton

Mittwoch: Kinder: 16:00 - 17:30 Uhr
Mittwoch: Erwachsene: 19:00 - 21:00 Uhr
Ansprechpartner: Bianca Grucza

Abteilung Volleyball

Montag: Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr
Dienstag: Jugend 19:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch: Jugend 18:30 - 19:30 Uhr
Mittwoch: Erwachsene 19:30 - 21:30 Uhr
Donnerstag: Jugend 17:00 - 18:30 Uhr
Ansprechpartner: Silke Felbel

Tischtennis

Montag: Erwachsene: 19:00 - 21:00 Uhr
Ansprechpartner: Mathias Wolske

Radsport
Donnerstag: 15:30 - 17:00 Uhr
Ansprechpartner: Ingo Eichberg

Abteilung Kraftsport
Training im Vereinsheim jederzeit nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Steffen Müller

Abteilung Fußball
Montag: D- Jugend 15:00 - 16:00 Uhr
Ansprechpartner: Marko Kühl
Dienstag: E- Jugend 15:00 - 16:00 Uhr

G- Jugend 16:00 - 17:00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Grigat
Mittwoch: F2- Jugend 15:00 - 16:00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Grigat
Donnerstag: E- Jugend 15:30 Uhr - 17:00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Grigat

Herren 19:30 Uhr - 21:00 Uhr
Ansprechpartner: Gerry Robitsch
Freitag: F- Jugend: 16:00 - 17:00 Uhr
Ansprechpartner: Andre Ernemann

F- Jugend 17:00 Uhr - 18:00 Uhr
Ansprechpartner: Marko Kühl

B-Jugend 18:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Patrick Burmeister

Oldies (+ 2. Herren) 19:00 - 21:00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Braun

Unser Vereinshaus, die Altenteilerkate in Dassow, Lübecker Straße 
74 beherbergt nicht nur ein kleines, aber feines Heimatmuseum, 
es steht auch für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen offen.
Der Verein bietet Einheimischen, Touristen und Tagesgästen 
unserer Stadt das ganze Jahr über einen bunten Strauß unter-
schiedlicher Veranstaltungen. Jeden zweiten Monat findet in der 
Altenteilerkate ein sogenanntes Reparatur-Cafe statt.  Dort helfen 
fachkundige Ehrenamtler bei der Reparatur elektronischer Klein-
geräte, und Kaffee und Kuchen gibt es auch. Jeden Dienstagabend 
bieten wir in Kooperation mit der Deutsch-lbero-Amerikanischen 
Gesellschaft Lübeck (DIAG) dort einen Spanisch - Sprachkurs an. 
Der Vereinsraum im Untergeschoß steht auch für kleine Feier-
lichkeiten und Versammlungen zur Verfügung, verfügt über eine 
voll ausgestattete Küche, Geschirr und Gläser und bietet Platz 
für etwa 25 Personen.
Das aktuelle Veranstaltungsprogramm des Vereins f in-
den Sie regelmäßig in unserem Schaukasten vor der Hei-
matstube und im Internet auf der Website des HuTV unter  
www.narturstrand-ostsee.de und demnächst unter unserer neu-
en Domain www.dassow-tourismus.de
Rückfragen und Terminabsprachen gerne auch telefonisch bei
Hans Espenschied unter 038826 974012 / mobil 0176 50015584 
und Burkhard Wunder unter 038826 129942 / mobil 0172 6787392

Sportangebote/Informationen  
RST Dassow e.V.
Der RST Dassow e.V. ist ein eigenständiger Radsportverein in 
Dassow und bietet Trainings-möglichkeiten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene im Rad- und Breitensport an.

Trainingsgruppen
Wirbelwinde (Fitness-Training für kleine Kinder ca. 4 - 8 Jahre)
Trainingszeit: Mittwoch 16:30 - 18:30 Uhr (2 Gruppen nacheinander)
Trainingsort / Treffpunkt: Dornbuschhalle Dassow
Bambinigruppe (Radtraining / Verkehrserziehung / Sport-
grundlagenvermittlung
für Kinder bis 8 Jahre)
Trainingszeiten: Montag 17:00 - 18:00Uhr
Radsport Nachwuchstrainingsgruppen (U11 bis U17)
Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr Athletik U11-U17
Mittwoch 16:30 Uhr Radtraining U13-U17
Donnerstag 16:00 Uhr U11
Donnerstag 16:30 - 18:00 Uhr U13-17
Trainingsort / Treffpunkt nach Vereinbarung, siehe App
Kraftsportgruppe (Individualtraining/Kraftsport im Trainings-
raum des Vereins)
Trainingszeiten: 7 Tage/Woche 24h frei in der App buchbar
Trainingsort / Treffpunkt: Kraftraum Dassow (Bahnhofstraße)
allgemeine Sportgruppe der Erwachsenen
Trainingszeit: Dienstags 19 Uhr
Trainingsort / Treffpunkt: im Winter Dornbuschhalle, im Sommer 
nach Vereinbarung, siehe App
Neue Mitglieder sind in allen Trainingsgruppen herzlich will-
kommen. Ein Probetraining ist nach vorheriger Abstimmung 
jederzeit möglich.

Ansprechpartner für Neumitglieder & 
Probetraining:
Tom Rogall (0176-34219523 oder 
info@rst-dassow.de)
René Bever (0173-6304362 oder 
trainer@rst-dassow.de)
Weitere Informationen finden Sie unter: 
Protected link to rst-dassow.de
Darüber hinaus freuen wir uns über engagierte Erwachsene, die 
sich im Verein einbringen möchten - z. B. als Trainer/in, Grup-
penleitung oder in organisatorischen Bereichen. Wir bieten ein 
professionelles Vereinsumfeld, eine strukturierte Einarbeitung 
sowie die Übernahme von Kosten für Trainer-Grundqualifika-
tionen in Kooperation mit dem Kreis- und Landessportbund.
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Mittwoch:
15.30 - 16.30 Uhr G-Junioren Fußball (Bambinis)
16.30 - 18.00 Uhr F1-Junioren Fußball
18.00 - 19.30 Uhr Freizeit Jugend Fußball
Donnerstag:
16.30 - 18.00 Uhr E1/E2-Junioren Fußball
18.00 - 19.30 Uhr C-Junioren Fußball
Freitag:
ab 20.00 Uhr Herren Fußball

Trainingszeiten TAV Selmsdorf e.V.
Montag Akrobatik 15.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag Yoga 18.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag Turnen 14.30 bis 16.30 Uhr
Freitag Eltern-Kind-Turnen 15.00 bis 16.00 Uhr

Akrobatik 16.00 bis 20.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Cindy Oldörp, mobil: 01717074770

Das Amt Schönberger Land gratuliert 
 im Monat Juni zum Geburtstag
Herr Hans-Henning Baars Niendorf 82 Jahre
Frau Dagni Bahr Schönberg 83 Jahre
Frau Dragica Basar Lüdersdorf 75 Jahre
Herr Klaus-Dieter Bastian Herrnburg 70 Jahre
Frau Petra Bauer Palingen 70 Jahre
Frau Marianne Baustian Schönberg 91 Jahre
Frau Helga Becker Schönberg 89 Jahre
Herr Dr. Armin Behrendt Lübsee 92 Jahre
Herr Egon Bietz Lütgenhof 88 Jahre
Frau Erika Blaffert Dassow 81 Jahre
Herr Jürgen Blaffert Dassow 81 Jahre
Herr Wilfried Böckmann Schattin 87 Jahre
Frau Edeltraut Borchardt Hof Lockwisch 80 Jahre
Frau Birgitt Boye Schönberg 84 Jahre
Herr Dieter Brummer Dassow 83 Jahre
Herr Gert Burde Rosenhagen 75 Jahre
Frau Vera Bursch Wahrsow 70 Jahre
Frau Edda Clasen Herrnburg 87 Jahre
Frau Helga Deppner Dassow 86 Jahre
Frau Lieselotte Faust Herrnburg 93 Jahre
Herr Jürgen Fischer Schönberg 82 Jahre
Herr Manfred Franck Selmsdorf 85 Jahre
Frau Marion Freitag Pötenitz 70 Jahre
Frau Heidemarie Fritschka Schönberg 84 Jahre
Frau Ursula Goltz Selmsdorf 80 Jahre
Frau Marita Greve Grieben 86 Jahre
Frau Barbara Gusewski-Man-
jock

Palingen 80 Jahre

Frau Christel Gutowski Schönberg 89 Jahre
Frau Margot Hahn Schönberg 82 Jahre
Frau Renate Harte Herrnburg 89 Jahre
Frau Edeltraut Herfort Selmsdorf 75 Jahre
Frau Roswitha Herz Herrnburg 85 Jahre
Frau Gertraud Heydemann Herrnburg 84 Jahre
Frau Christa Hinrichs Dassow 83 Jahre
Herr Peter Holzapfel Herrnburg 88 Jahre

Abteilung Tanzen
Montags im Gemeindehaus Pötenitz
Ansprechpartner: Malte Benecke/ Bianca Gruzca

Abteilung Basketball
derzeit nicht besetzt

Veranstaltungen der Gemeinde Selmsdorf  
im Juni 2026
Datum Veranstaltung Veranstalter
07.06.2026 Selmsdorfer 

Flohmarkt
Gemeinde Selmsdorf

17.06.2026
15.00-17.30 Uhr

Seniorencafé ***
Aula Schule

Gemeinde Selmsdorf

*** Mit Anmeldung in der Bibliothek!

Sportangebote des Selmsdorfer 
Sportverein‘94 e.V. (SSV - 94 e.V.)
telefonisch zu erreichen unter 038823 54953 oder
per E-Mail: info@selmsdorfersportverein.de
Montag:
14:15 Uhr - 15:15 Uhr Seniorensport
19:30 Uhr - 20:30 Uhr Aerobic
Dienstag:
19:00 Uhr - 21:30 Uhr Fußball Freizeit
Mittwoch:
19:30 Uhr - 21:00 Uhr Tischtennis (Badminton)
Donnerstag:
18:15 Uhr - 19:15 Uhr Kraft und Ausdauer
19:30 Uhr - 21:30 Uhr Volleyball
Samstag:
10:00 Uhr - 14:15 Uhr Cheerleading

Sportangebote des FC Selmsdorf e.V.
Telefonisch zu erreichen unter 038823-54860 oder per E-Mail: 
fcselmsdorf@gmail.com

Trainingszeiten auf dem Sportplatz in Selmsdorf  
(Flöhkamp 50):
Montag:
17.00 - 18.30 Uhr C-Junioren Fußball
Dienstag:
16.30 - 18.00 Uhr E1/E2 Junioren Fußball
ab 18.30 Uhr Herren Fußball
Mittwoch:
16.00 - 17.00 Uhr G-Junioren (Bambinis)
16.30 - 18.00 Uhr F1-Junioren Fußball
16.30 - 18.00 Uhr F2-Junioren Fußball
18.00 - 19.30 Uhr Freizeit Fußball Jugend
ab 19.00 Uhr Altherren Fußball
Donnerstag:
16.30 - 18.00 Uhr E1/E2-Junioren Fußball
17.00 - 18.30 Uhr C-Junioren Fußball
ab 18.30 Uhr Herren Fußball
Freitag:
16.30 - 18.00 Uhr F1-Junioren Fußball
16.30 - 18.00 Uhr F2-Junioren Fußball

Trainingszeiten in der Sporthalle in Selmsdorf  
(in den Wintermonaten):
Montag:
ab 20.30 Altherren Fußball
Dienstag:
16.30 - 17.30 Uhr F2-Junioren Fußball
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Frau Margarete Hütt Schönberg 85 Jahre
Frau Hannelore Jesse Schönberg 70 Jahre
Frau Barbara Jürß Dassow 81 Jahre
Frau Christa Junge Wilmstorf 70 Jahre
Herr Manfred Junggeburth Palingen 70 Jahre
Herr Lothar Junius Torisdorf 75 Jahre
Frau Ellen Klapa Dassow 75 Jahre
Frau Cordula Kniep Selmsdorf 75 Jahre
Herr Siegfried Knobloch Dassow 92 Jahre
Herr Pentti Koski-Lammi Schattin 80 Jahre
Herr Bernd Kowal Zarnewenz 70 Jahre
Herr Vardi Laas Schönberg 90 Jahre
Frau Elena Litke Herrnburg 90 Jahre
Frau Ella Lubiniecki Wahrsow 93 Jahre
Herr Klaus Lüdecke Selmsdorf 84 Jahre
Frau Annelie Lüdtke Selmsdorf 82 Jahre
Frau Heidemarie Lukasczyk Herrnburg 75 Jahre
Frau Rosemarie Maaß Hof Lockwisch 83 Jahre
Herr Norbert Mahr Selmsdorf 87 Jahre
Frau Brunhilde Martin Flechtkrug 80 Jahre
Herr Hans-Heinrich Mattekat Kleinfeld 75 Jahre
Frau Ursula Matthes Pötenitz 75 Jahre
Frau Monika Mehring Pötenitz 70 Jahre
Frau Monika Meiburg Lütgenhof 82 Jahre
Herr Joachim Meinhardt Dassow 70 Jahre
Frau Renate Mohnke Wahrsow 84 Jahre
Herr Lothar Mosdzen Lüdersdorf 87 Jahre
Frau Ursula Müller Pötenitz 85 Jahre
Frau Olga Münsterberg Schönberg 96 Jahre
Frau Hedda Niehaus Herrnburg 87 Jahre
Frau Rosemarie Niemann Herrnburg 90 Jahre
Herr Günter Penzold Dassow 75 Jahre
Frau Rosa Peters Herrnburg 89 Jahre
Frau Bente Petersen Dassow 83 Jahre
Frau Ruth Pinnecke Pötenitz 87 Jahre
Frau Ingrid Pischke Schönberg 89 Jahre
Herr Hans-Jürgen Pöhls Lockwisch 70 Jahre
Frau Monika Prien Selmsdorf 85 Jahre
Frau Astrid Reichelt Prieschendorf 70 Jahre
Herr Hans-Jürgen Reincke Dassow 83 Jahre
Frau Heide-Rose Robrahn Selmsdorf 75 Jahre
Frau Sylvia Rothe Klein Neuleben 75 Jahre
Frau Karin Sabitzki Herrnburg 75 Jahre
Frau Elfriede Salecker Roduchelstorf 83 Jahre
Herr Heinz Schadwinkel Schönberg 86 Jahre
Frau Rita Schaffer Dassow 84 Jahre
Herr Robert Schröder Selmsdorf 88 Jahre
Frau Irmgard Schulz Schönberg 91 Jahre
Herr Werner Siedelmann Schönberg 70 Jahre
Herr Hartmut Stallbaum Palingen 70 Jahre
Herr Horst Stallbaum Lüdersdorf 70 Jahre
Frau Maria Staroste Sülsdorf 70 Jahre
Frau Anita Steckling Dassow 87 Jahre
Frau Roswitha Stenke Wahrsow 85 Jahre
Frau Regina Streubel-Witt Selmsdorf 81 Jahre
Frau Hannelore Szablewski Klein Voigtshagen 75 Jahre
Frau Renate Szewczuk Selmsdorf 75 Jahre
Frau Marion Treptow Dassow 85 Jahre
Frau Anna van der Poll-Dietl Boitin-Resdorf 70 Jahre
Frau Magdalene Voß Schönberg 83 Jahre
Herr Ulf Wigger Selmsdorf 70 Jahre
Herr Michael Winkelmann Flechtkrug 82 Jahre
Frau Elke Wolf Herrnburg 82 Jahre

News aus der Regionalen Schule  
mit Grundschule Schönberg
Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes,
die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule 
Schönberg möchten Sie auch in dem Schuljahr 2025/2026 über 
unsere schulischen Aktivitäten informieren.

Was haben wir uns für den Juni 2026 vorgenommen?
Am Montag, dem 01.06. 2026 findet das Schulsportfest statt.
Motto: „Gemeinsam geht es besser...!“
Die Schüler der Klassen 1 - 4 veranstalten Sportwettkämpfe. 
Das wird sehr viel Spaß machen, denn es wird ermittelt, wer 
am weitesten springt und wirft. Die 9.Klassen sind als Helfer 
eingesetzt.
In dem Zusammenhang möchten wir uns bei der „Bäckerei 
Schwabe“ bedanken, die 25 Eisgutscheine für die Sieger der 
Wettkämpfe gesponsert hat. Vielen, vielen Dank!
Am Donnerstag, dem 11.06.2026, absolvieren die Schüler der 
4.Klassen im Beisein der Polizei ihre Fahrradprüfung. Viel Erfolg!
Am Montag, dem 15.06. 2026 findet die Elternversammlung der 
zukünftigen 1. Klassen statt.
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Wo: Foyer der Schule
Ab diesem Monat gilt unsere ganze Aufmerksamkeit den Schü-
lern der 10. Klasse, denn diese absolvieren in dem Zeitraum 
vom 18.06. - 26.06.2026 ihre mündlichen Prüfungen zum Erwerb 
der Mittleren Reife.
Wir wünschen allen Schülern der 10. Klasse viel Glück für die 
bevorstehenden Prüfungen.
Getreu dem Motto: „Ohne Fleiß, keinen Preis!“
Vom 22.06.2026 - 03.07.2026 besuchen unsere Schüler der 4. 
Klassen einen Schwimmlehrgang, welcher am Schönberger Ba-
deteich durchgeführt wird.
Die 8. Klassen absolvieren ebenfalls vom 22.06.2026 - 03.07.2026 
ein berufsorientiertes Praktikum.
Hoffen und wünschen wir, dass sie Anregungen für ihren „Traum-
job“ finden, wenn nicht sogar diesen selbst.
24.06. - 26.06. Klassenfahrt der 7. Klassen nach Hannover PS: 
Zahnbürste nicht vergessen!

Vorabhinweis:
Die feierliche Zeugnisübergabe für die Schulabgänger der Klas-
se 9 (Berufsreife) und 10 findet am Freitag, dem 03.07.2026, um 
17.00 Uhr, in der Turnhalle unserer Schule statt.
Unsere Wege werden sich trennen …

Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule  
mit Grundschule Schönberg

Goldene Hochzeit feiern
Brigitte und Harald Keller in Pötenitz
Annetraud und Jürgen Wirth in Selmsdorf

Diamantene Hochzeit feiern
Monika und Dieter Wolfgramm in Dassow
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Ev.-luth. Kirchengemeinde  
Herrnburg
Hauptstr. 79a, 23923 Herrnburg
Tel. 038821-60029, Email: herrnburg@elkm.de

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

So.; 07.06.2026 10:30 Uhr Gottesdienst
So.; 14.06.2026 10:30 Uhr Gottesdienst
So.; 21.06.2026 10:30 Uhr Gottesdienst
So.; 28.06.2026 10:30 Uhr Gottesdienst

Regelmäßige Veranstaltungen:

Montag: Kinderkirche 14:00 - 17:00 Uhr mit GP Stegemann
Montag: Kreativgruppe von 17:30 bis 20:30 Uhr mit 

Ilka Kempf
Montag/Diens-
tag:

Vorkonfirmanden- und Hauptkonfirmanden-
unterricht
17:30 - 18:30 Uhr mit Pastorin Steinbrück

Montag: Brot und Bibel/Gesprächsabend (1 x im Monat)
Dienstag: HOTSPOT für Jugendliche nach Vereinbarung 

mit GP Stegemann
Donnerstag: Frühstück „um die 60“ (1 x im Monat) nach 

Absprache mit Pastorin Steinbrück und 
GP Stegemann

Donnerstag: Kirche im Demenzheim 16.00 - 17.00 Uhr 
(14 tätig) mit GP Stegemann

Freitag: Spieleabend ab 18:00 Uhr mit Doris und 
Wolfgang Kotyrba (1 x im Monat)

Samstag: Folktanzabend von 18.00 - 20.00 Uhr 
(1 x im Monat) mit Anne Meiburg

Weitere Veranstaltungen:

Mi.; 03.06.2026 Mitgliederversammlung vom Förderverein 
um 19:00 Uhr

12.06. bis 
13.06.2026

„Wilde Wiese“-Kinderfreizeit in Roggenstorf

Sa.; 13.06.2026 Benefizkonzert in der Kirche

Sprechzeiten Kirchenbüro:
Dienstag und Mittwoch: 11:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag: 12:00 - 18:00 Uhr
Pastorin Claudia Steinbrück
Hauptstr. 79a, 23923 Herrnburg
Mobil: 0176 22738879, E-Mail: herrnburg@elkm.de

Herzliche Grüße

Ihre Herrnburger Kirchengemeinde

Ev.-luth. Kirchengemeinde Selmsdorf
Pfarramt
Gemeindediakon Torsten Woest
Hinterstraße 11, 23923 Selmsdorf
Tel.: 038823-22024
E-Mail: selmsdorf@elkm.de
https: kirchengemeinde-selmsdorf.netlify.app

Friedhofsverwaltung
Hinterstraße 10, 23923 Selmsdorf
Tel.: 038823-22024
Fax: 038823-22025
E-Mail: friedhof-selmsdorf@elkm.de

Kirchengemeinderat
Christiane Woest, Vorsitzende
Hinterstraße 11, 23923 Selmsdorf
Tel.: 038823-22024
E-Mail: selmsdorf@elkm.de

Ev.-luth. Kirchengemeinde Dassow
Lübecker Straße 68, 23942 Dassow

Pastor Andreas Kunert
Tel. 038826 / 80077
Lübecker Str. 68, 23942 Dassow
Bürozeiten (Kirchengemeinde und Friedhofsverwaltung)
Dienstag 9.00 - 12.00 und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr bzw. 
nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 038826 / 80637
E-Mail: dassow@elkm.de

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten  
in der St. Nikolaikirche Dassow::
(i. Allg. anschließend Kirchenkaffee)
So, 07.06.26 10.00 Uhr Gottesdienst in der 

St. Nikolaikirche Dassow
So, 14.06.26 10.00 Uhr Gottesdienst in der St. 

Nikolaikirche Dassow
So, 21.06.26 11.00 Uhr „nord-kirchen-klang“ 

Abschlussgottesdienst zum 
Kirchenmusikfest - 
Lohmühlenstadion Lübeck

So, 28.06.26 10.00 Uhr Offene Kirche; 
St. Nikolaikirche Dassow:

14:00 Uhr gemeinsames Gemeindefest zur 
Eröffnung des 40. Schönberger 
Musiksommers St. Laurentius, 
Schönberg

Weitergehende Information auf unserer Webseite und  
in unseren Schaukästen.

Besuchswünsche
Wenn Sie von Pastor Kunert besucht werden möchten, melden 
Sie sich bitte möglichst vormittags telefonisch unter der o. a. 
Rufnummer.

Weitere Veranstaltungen
Seniorentreffen im Wohnen mit Service
Mi, 03.06.2026, 14.00 Uhr
Chor (Leitung: Lisett Haiker)
Di, 09. und 23.06.26, 18.00 Uhr
Kinderkirche im Pfarrhaus
Fr, 05.06., 14.30 Uhr - 15.45 Uhr im Pfarrhaus
13. - 14.06. Kindercamp in Roggenstorf
(nähere Informationen bei Pastor Kunert)

Gemeindefrühstück
Do, 11.06.2026, 09.00 Uhr

Konfirmandenunterricht
7. Klasse ab 09.06. dienstags 16.00 Uhr in Schönberg, 
Katharinenhaus (nur in der Schulzeit
Junge Gemeinde (regional) Termine nach Absprache

Protected link to kirche-mv.de
Herzliche Grüße

Ihre Kirchengemeinde St. Nikolai Dassow
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Ev.-luth. Kirchengemeinde Schönberg
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schönberg wünscht 
allen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Juni. 
Wir laden herzlich zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein.

Kirchengemeinde Schönberg
Pastorin Wilma Schlaberg
Hinterstr. 4 23923 Schönberg
Tel.: 038828-21587
E-Mail: schoenberg@elkm.de

Gottesdienste:

So 31. Mai 10.00 Uhr zur Konfirmation m. 
Abendmahl / Kirche

So 7. Juni 10 Uhr Gottesdienst / Kirche
So 14. Juni 10 Uhr Gottesdienst / Kirche
So 21. Juni 11 Uhr Gottesdienst des Chorfestes in 

Lübeck / Lohmühlenstadion
So 28. Juni 10 Uhr Konzert-Gottesdienst zum 

40. Schönberger Musiksommer / Kirche

Veranstaltungen im Juni
(Katharinenhaus An der Kirche 12)

Di 16. Juni 10.30 Uhr Herbstkreis
Mo 22. Juni Schifffahrt um Lübeck 

(Abfahrt: 10 Uhr Kirchplatz) 
Anmeldung erbeten

Fr 26. Juni 15.00 Uhr Kaffeerunde

(St. Laurentius-Kirche)
Di. 16. Juni 20.00 Uhr Ausstellungseröffnung 

„Leuchtende Schatten“ 
mit Saxophonmusik

Di. 23. Juni 20.00 Uhr Eröffnungskonzert 
40. Musiksommer 
BachWerkVokal Salzburg

Di. 30. Juni 09.30 und 
11.30 Uhr

Kinderkonzerte

20.00 Uhr Konzert 
200. Geburtstag Johann Strauss

Wöchentliche Gruppen/Kreise im Katharinenhaus
(An der Kirche 12)

Mo 15 Uhr Handarbeitskreis
Mo 15.30 Uhr Konfirmandentreffen 

(ab 8.6. neue Gruppe)
Mi: 15.00 Uhr Christenlehre

17.00 Uhr CliC Selbsthilfegruppe Sucht
19.00 Uhr Chorprobe

Do: 17.30 Kurrende
19.30 Uhr Blechbläserprobe

14-tägige Veranstaltungen:

Mo 18.00 Uhr Junge Gemeinde
Mo: 17.00 Uhr Blaukreuzgruppe für 

Suchtgefährdete
Di 18.00 Uhr Selbsthilfegruppe: „Wege aus der 

Depression“

 
 

  
  

   
 
 

 

      
     

  
     

      

  
 

   
    

   

 
   
   
   

   

  
 

  
    
   

 
 

  
 

 
   
   

  

  

     

 

 Friedhofsverwaltung: Fr 10 - 12Uhr 
(Telefonisch ab 9 Uhr: 038828 34751)
Aktuelle Termine und weitere Informationen 
der Kirchengemeinde auf: 
http://www.kirche-mv.de/schoenberg.html

Herzliche Grüße von Ihrer Schönberger Kirchengemeinde!

Gottesdienste und Veranstaltungen der  
Kirchengemeinde Selmsdorf:

7. Juni 2026
Gottesdienst
um 10:30 Uhr in der Selmsdorfer St. Marienkirche

13. und 14. Juni 2026
Kinderbibelcamp „Wilde Wiese“ in Roggenstorf
13. Juni 2026 ab 9:30 Uhr in Roggenstorf Ankunft bis 14. Juni 
2026 um 10:30 Uhr Gottesdienst in der Roggenstorfer Kirche, 
Anmeldung über Torsten
Woest

21. Juni 2026
Gottesdienst
um 10:30 Uhr in Sülsdorf bei Familie Diestel

28. Juni 2026
Gottesdienst
um 10:30 Uhr in der Selmsdorfer St. Marienkirche

Regelmäßige Veranstaltungen im Pfarrhaus  
in der Hinterstraße 10:

Kirchenknirpse:
für Kinder im Alter vom dritten Lebensjahr bis zum Schulbeginn 
(Diese Begegnung findet nicht in den Ferien statt.): Gemeinsa-
mes Singen, Basteln, Spielen an der frischen Luft, Hören und 
Erleben von Geschichten aus der Bibel.
Termine nach Absprache in der Gruppe

Bastelkreis:
Interessantes aus dem Nähkästchen, montags von 17:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr.

Christenlehre I:
(Diese Begegnung findet nicht in den Ferien statt.): von der  
1. bis 3. Klasse, mittwochs von 15:00 bis 16:00 Uhr: Erleben des 
christlichen Glaubens: Geschichten-Spielen, Erzählen, Basteln, 
soziales Miteinander, Konfliktlösungen.

Christenlehre II:
(Diese Begegnung findet nicht in den Ferien statt.): von der  
4. bis 6. Klasse, mittwochs von 16:00 bis 17:00 Uhr: Erleben des 
christlichen Glaubens: Geschichten-Spielen, Erzählen, Basteln, 
soziales Miteinander, Konfliktlösungen.

Vorkonfirmanden:
(Diese Begegnung findet nicht in den Ferien statt.): 10.06.2026 
und 24.06.2026 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Junge Gemeinde:
Gemeinsames Miteinander für Jugendliche, die sich u.a. auch in 
der Kirchengemeinde und darüber hinaus engagieren möchten. 
Am 10.06.2026 und am 24.06.2026 von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr.

Seniorenkreis:
Singen, thematisches Arbeiten, Spielen, Klönen mit Kaffee und 
Kuchen am 19.06.2026 um 17:00 Uhr.

Helferkreis:
Unterstützend in der Kirchengemeinde unterwegs beim Pla-
nen und Umsetzen von Projekten und Veranstaltungen am 
23.06.2026 um 19:30 Uhr.

Näheres zu unseren Veranstaltungen:

Gottesdienst in Sülsdorf
Fühlen Sie sich wieder zu einem besonderen Gottesdienst ein-
geladen!
Nachdem unsere Kirchengemeinde schon einige Gottesdienste 
in den verschiedenen Dörfern unseres Kirchspiels feiern durfte, 
sind wir in diesem Jahr zum Gottesdienst in Sülsdorf bei Familie 
Diestel in der Dorfstraße 13 a zu Gast. 
Wir freuen uns sehr auf den 21. Juni!
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Wer kann helfen?
Mitmachen ist unkompliziert: Jeder gesunde Mensch im Alter 
zwischen 17 und 55 Jahren kommt als Spender infrage.
Die Registrierung erfolgt mittels eines einfachen Wangenabstrichs, 
ist schmerzfrei und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.
„Wir wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel 
einzusetzen.
Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Gemeinschaft 
viel bewegen“, so der Tenor aus den Reihen des Sport und Frei-
zeit Herrnburg e.V.
Der Verein lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste 
des Heidecups herzlich ein, diese Aktion zu unterstützen und 
ein Zeichen für die Hoffnung zu setzen.

Über den Sport und Freizeit Herrnburg e.V.
Der SFH ist ein traditionsreicher Verein in der Region, der sich 
neben dem sportlichen Wettbewerb auch seiner sozialen Ver-
antwortung bewusst ist.
Mit Sparten wie Fußball, Turnen und vielen weiteren Angeboten 
fördert der Verein die Bewegung und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Herrnburg und Umgebung.“

� Foto: SF Herrnburg

DKMS Registrierung in Herrnburg
Warum die Stammzellspende so wichtig ist.
Um Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben 
zu ermöglichen, sucht die DKMS weltweit nach geeigneten 
Stammzellspender:innen. Entscheidend für die erfolgreiche 
Übertragung von Stammzellen ist die Übereinstimmung der 
Gewebemerkmale (HLA-Merkmale) zwischen Spender:in und 
Patient:in. Durch die Vielzahl an HLA-Merkmalen ergeben sich 
unzählige verschiedene Kombinationen, was die Suche er-
schwert. Deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele 
Menschen registrieren.
Mehr als 13 Mio. Spender:innen sind mittlerweile weltweit 
bei der DKMS registriert. Dennoch warten immer noch viele 
Blutkrebspatient:innen, die eine Transplantation benötigen, 
vergeblich auf eine passende Spende. Jede:r einzelne poten-
zielle Stammzellspender:in zählt!
Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 
55 Jahren als potenzielle:r Stammzellspender:in in unserer Datei 
registrieren. Dies geschieht mit einem einfachen Wangenab-
strich, mit dem anschließend in unserem Labor die Gewebe-
merkmale bestimmt werden. Stimmen diese mit denen einer 
Patientin oder eines Patienten überein, folgen weitere Tests. 
Eine Spende ist vom 18. bis zum 61. Geburtstag möglich.
Die Blutstammzellen befinden sich im peripheren Blut sowie im 
Knochenmark des Beckenkamms. Ermitteln wir die passende 
Spenderin oder den passenden Spender, erfolgt zunächst eine 
medizinische Voruntersuchung. Selbstverständlich übernehmen 
wir innerhalb festgelegter Beitragsgrenzen sämtliche Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Stammzellspende oder Vorun-
tersuchung anfallen (z.B. die Anreise und Übernachtung). Für 
die Stammzellspende gibt es zwei verschiedene Verfahren:

Fest
GemeindeKirchen

in Schönberg
FestFestFest

(Bei Regen in der Kirche)

Busfahrt des Heimatbundes
Der Heimatbund lädt ein:
Am Sonntag, den 14. Juni 2026, 08.00 Uhr, lädt der Heimatbund 
für das Fürstentum Ratzeburg von 1901 e.V zu einer Busfahrt 
nach Rendsburg ein. Um Voranmeldung wird gebeten.

DKMS Registrierung beim Heidecup
Sport und Freizeit Herrnburg e.V. ruft zur DKMS-Registrierung 
beim Heidecup auf Teamgeist und Zusammenhalt enden beim 
Sport und Freizeit Herrnburg e.V. (SFH) nicht an der Seitenausli-
nie. Der Verein setzt sich im Rahmen des diesjährigen Heidecups 
für ein lebenswichtiges Ziel ein: den Kampf gegen Blutkrebs. 
An zwei Wochenenden im Juni haben Besucher und Sportler die 
Möglichkeit, sich direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspen-
der registrieren zu lassen.

Gemeinsam gegen die Zeit
Die Statistik ist alarmierend: Alle 12 Minuten erhält in Deutsch-
land ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patienten 
ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Da 
jedoch zahlreiche Betroffene noch immer vergeblich nach ei-
nem genetischen Zwilling suchen, zählt jeder Einzelne. Der SFH 
möchte die Reichweite seines Traditionsturniers nutzen, um 
aktiv Leben zu retten.

Die Aktion im Überblick
Die Registrierungsaktion findet in Kooperation mit der DKMS 
an folgenden Terminen statt:
Wochenende 1:	 20. & 21. Juni 2026
Wochenende 2:	 27. & 28. Juni 2026
jeweils von 10 - 12:30 Uhr und von 14 - 16 Uhr
Ort: Sportgelände Herrnburg (während des Heidecups)
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� Fotos: Robby Eggert

Die periphere Stammzellentnahme
(wird in 90 Prozent der Fälle angewandt)
•	 Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spe-

zielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Die 
Ärztin oder der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide 
Armvenen, ähnlich einer Dialyse.

•	 Zuvor erhalten alle Spender:innen über fünf Tage hinweg ein 
Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF.

•	 Der hormonähnliche, körpereigene Stoff G-CSF sorgt für 
eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Aus-
schwemmung in die Blutbahn.

•	 Die periphere Stammzellentnahme dauert normalerweise 
drei bis höchstens fünf Stunden. In der Regel können unsere 
Spender:innen die Entnahmeklinik noch am selben Tag verlassen.

Die Knochenmarkentnahme
(wird in 10 Prozent der Fälle angewandt)
•	 Bei dieser Methode werden der Spenderin oder dem Spender 

unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm ca. 5 Prozent des 
Knochenmarks entnommen.

•	 Dieses regeneriert sich innerhalb weniger Wochen wieder.
•	 Nach der Entnahme kann für wenige Tage ein lokaler Wund-

schmerz entstehen – ähnlich dem einer Prellung.
•	 Zur Knochenmarkentnahme bleibt die Spenderin oder der 

Spender für 2 bis 3 Tage im Krankenhaus. Anschließend soll-
ten nach Rücksprache mit der Entnahmeklinik ein paar Erho-
lungstage zu Hause eingeplant werden.

•	 Das Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. In Einzel-
fällen kann es wie bei jedem chirurgischen Eingriff zu Infek-
tionen, Blutergüssen oder Wundheilungsstörungen kommen.

Auch Geldspenden können Leben retten! Jede Registrierung 
kostet die DKMS 50 Euro. Deshalb freuen wir uns, wenn die 
Kosten der Registrierung ganz oder teilweise von der Spenderin 
oder dem Spender übernommen werden. Da dies jedoch nicht 
allen möglich ist, benötigen wir dringend Geldspenden, die 
uns unserem Ziel näherbringen: den Blutkrebs zu besiegen. 
Wir werden dabei nicht von den Krankenkassen unterstützt.
Weitere Informationen über die Registrierung, die Stammzell-
spende und sonstige Möglichkeiten, sich für Menschen mit 
Blutkrebs zu engagieren, erhalten Interessierte vor Ort, auf 
dkms.de oder direkt bei der DKMS!
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ist ein kleiner Lichtblick für uns, der dazu führen kann den Alters-
durchschnitt unserer Mitglieder weiter zu senken.
Auch schon mal im Voraus gedacht – im Jahr 2027 wird die „Schön-
barger Späldäl“ 80 Jahre alt. Wenn es klappt und für uns machbar ist, 
wollen wir aus diesem Anlass ein Gastspiel des Hamburger Ohnsorg 
Theater in Schönberg organisieren. Mal sehen ob es klappt.
Für heute verbleibe ich

Ihr Lutz Götze

 

_________________________________________ 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum Volkskönigsschießen
Die Schönberger Schützenzunft wird auf dem Gelände ihrer 
Schießsportanlage an den Karpfenteichen (Arno-Esch-Str. 17) 
auch 2026 wieder ihr traditionelles

Königs- und Volkskönigsschießen
ausrichten.
Zu dem öffentlichen Volkskönigsschießen am Samstag, den 
20. Juni um 15.00 Uhr herzlich eingeladen sind alle volljähri-
gen Schönberger(innen) und ihre Gäste, die keine Mitglieder 
unserer Zunft sind.
Geschossen wird mit vereinseigenen Luftgewehren. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Der „Volks-Schützenkönig 2026“ - oder die 
„Volks-Schützenkönigin …“ - wird während des Schützenfestes 
am 18. Juli 2026 mit den üblichen Ehrungen sowie einem Sach-
geschenk öffentlich proklamiert und sodann den Titel und die 
Königskette ein Jahr lang führen. Weitere Verpflichtungen sind 
mit dieser Würde nicht verbunden.
Wir freuen uns auf Euern/Ihren Besuch!

40. Schönberger Musiksommer
16. Juni bis 20. September 2026 jeden Dienstag 20.00 Uhr und 
Sonderkonzerte
Musik und Kunst in der St.-Laurentiuskirche Schönberg
Der Schönberger Musiksommer geht in seine 40. Spielzeit – und 
wer von Anfang an dabei war, reibt sich vielleicht verwundert die 
Augen: Wer hätte gedacht, dass aus einer Idee eine so lebendige 
und erfolgreiche musikalische Tradition werden würde? Von Juni 
bis September erfüllt Musik die Stadt Schönberg – klassisch, kir-
chenmusikalisch, modern, groß besetzt oder ganz intim. Gesungen, 
gesprochen oder instrumental. Im Zentrum steht dabei immer 
wieder die menschliche Stimme, und ein besonderer Schwerpunkt 
liegt in diesem Jahr auf der Musik von Johann Sebastian Bach.

Gesprächsrunde mit Frühstück
Unser Gast:

Dominik Fröhlich
von der Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH

Dienstag, 02.06.2026, 9:30 Uhr
Begegnungsstätte Dassow

Lübecker Straße 50

Schönbarger Späldäl e.V.
Liebe Freunde der Schönbarger Späldäl,
die Darsteller unserer Bühne haben mit den Proben zum neuen 
Stück „ Anners gesund in Schönberg“ begonnen. 5 Damen und 
4 Herren werden diesmal aktiv auf der Bühne in Erscheinung 
treten. Mit entsprechenden Kostümen und dem Bühnenbild 
hoffen wir, unseren Besuchern wieder ein gutes Stück Unter-
haltung bieten zu können.
Auf Grund der großen Nachfrage im Jahr 2025, wo wir nicht alle 
Kartenwünsche erfüllen konnten, planen wir 2026 insgesamt 4 
Auftritte im Schönberger Kino „Orpheum-Lichtspiele“.

Die Vorstellungstermine sind wie folgt:
10.10.26. 17.00 Uhr Premiere
11.10.26 15.00 Uhr 2. Vorstellung
17.10.26. 15.00 Uhr 3. Vorstellung
18.10.26. 15.00 Uhr 4. Vorstellung
Die Termine und Orte für den Kartenvorverkauf geben wir im Amts-
blatt Juni bekannt. Diese Termine haben wir geplant in der Hoffnung, 
dass alle Mitwirkenden bis dahin gesund bleiben. Sollte sich etwas 
ändern informieren wir umgehend.
Was uns gefällt - nachdem im Januar zwei neue Mitglieder in unse-
ren Verein aufgenommen werden konnten, gibt es nunmehr einen 
jungen Mann, der sich ein Mitwirken lebhaft vorstellen kann. Das 
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Eröffnet wird die Jubiläumssaison am 23. Juni 2026 mit einem 
außergewöhnlichen Mittsommerkonzert unter dem Titel „Bach 
tanzt“. Das Ensemble BachWerkVokal Salzburg unter der Lei-
tung von Gordon Safari verbindet zwei frühe Bach-Kantaten mit 
Tanz und lässt so Bachs Musik in einer ebenso bewegenden wie 
überraschend sinnlichen Perspektive erleben.
Die Stimme in all ihren Facetten prägt auch die weiteren Hö-
hepunkte des Sommers. Ein besonders eindrucksvolles Projekt 
bringt die Schlagzeugerin und Komponistin Eva Klesse mit ih-
rem Programm „Stimmen“ nach Schönberg: Ein vielschichtiger 
Konzertabend zwischen Jazz, Text und Elektronik, in dem Musik 
und Worte von Hoffnung, Widerstand, Verletzlichkeit und Mut 
erzählen.

Mit dem VOKTETT HANNOVER, einem der führenden A-cappella-
Ensembles Deutschlands, entsteht im August ein faszinierender 
Klangraum doppelchöriger Vokalmusik – von früher Polyphonie 
bis zu zeitgenössischen Werken. Einen poetischen Abend ge-
staltet das Leipziger Vokalsextett Sjaella mit seinem Programm 
„Among the Branches“: eine musikalische Wanderung durch 
Naturbilder, Jahreszeiten und menschliche Sehnsüchte.
Den festlichen Abschluss der Jubiläumssaison bildet am 20. 
September 2026 ein monumentales Werk der Musikgeschichte: 
Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Solistinnen und So-
listen, die Kurrende und der Kirchenchor St. Laurentius Schön-
berg sowie Gäste musizieren gemeinsam mit dem Strelitzer und 
Schönberger-Musiksommer-Kammerorchester unter der Leitung 
von KMD Christoph D. Minke. Damit schließt sich der Bogen 
dieses Bach-Schwerpunktjahres auf eindrucksvolle Weise.
So entsteht über den ganzen Sommer hinweg ein vielgestaltiger 
musikalischer Bogen – von Bach bis zur Gegenwart, von geist-
licher Musik bis zu neuen künstlerischen Formen.

Wir freuen uns auf Sie!

Tickets und weitere Informationen:
schoenberger-musiksommer.de




